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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu Verkehrsvariante 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 
Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt und bis zur öffentlichen 
Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB entsprechend ausgearbeitet. Mit 
Auswahl der Variante 2 für das weitere Verfahren wird eine Veränderung der 
Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße nicht erwartet.   
 
Zu Grundstücksnutzung 
Die Bedenken hinsichtlich der Verpachtung eines Teilgrundstücks zwischen 
Elisabeth-Langgässer-Str. 6 und 10 an ein*e Anwohner*in werden zur Kenntnis 
genommen. Die betreffende Fläche befindet sich im Eigentum des Vorhabenträgers. 
Die privatrechtliche Vereinbarung mit den Nutzer*innen der Fläche ist kein 
Regelungsinhalt der Bauleitplanung.  
Die Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-Straße wird mit der Zielsetzung 
geplant, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus der Talente“ zu den 
umliegenden Wohngebieten herzustellen. Hiermit soll eine räumliche Verbindung zu 
dem Wohngebiet hergestellt werden, um das Vorhaben städtebaulich und funktional 
in das Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter anderem den jugendlichen 
Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu Fuß bzw. per Rad nach Ost 
fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle 
Heymannstraße.  
Die Eigennutzung oder Verpachtung des Grundstücksbereiches obliegt dem 
Vorhabenträger. Die Planung sieht hier jedoch grundsätzlich eine Grünfläche mit 
untergeordneter Wegeverbindung vor.  
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Zu Parkplätzen 
Die Bedenken über eine Belastung der Elisabeth-Langgässer-Straße durch parkende 
Autos, zum Beispiel durch Mitarbeitende und Eltern an Wettkampftagen, wird zur 
Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. Basierend auf den 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung wurde das prognostizierte 
Verkehrsaufkommen für das Vorhaben im Rahmen des Verkehrsgutachtens durch 
das Büro Brilon Bonzio Weiser, Bochum, erneut geprüft. Um den Worst Case 
anzunehmen, wurde hierzu die prognostizierte Verkehrsbelastung durch 
anzunehmenden Besucherverkehr leicht nach oben korrigiert. Es zeigt sich jedoch, 
dass die auf dem Grundstück des Vorhabens vorgesehenen Parkplätze ausreichend 
sind.  
Dies ergibt sich insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den künftigen 
Bewohnenden vorwiegend um solche Sportler*innen handeln soll, welche aufgrund 
der größeren Entfernung des Elternhauses zum Standort Leverkusen umziehen 
müssen. Somit wird ein überwiegender Teil der Sportler*innen nicht aus der Region 
stammen. Teilweise werden die Talente auch aus dem Ausland kommen. 
Regelmäßige Besuche sind somit nicht gegeben.  
 
Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm durch das Büro 
Brilon Bondzio Weiser wurde festgestellt, dass bei einer Erschließung entsprechend 
der Erschließungsvariante 2, keine wahrnehmbaren zusätzlichen Immissionen für 
das angrenzende Wohngebiet entstehen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Hinsichtlich der Variantenentscheidung über den Kurtekottenweg für das weitere 
Verfahren wird der Äußerung zur Erschließungsplanung entsprochen. Hinsichtlich 
der Wegeführung sowie zur Parkplatzsituation wird den Bedenken nicht gefolgt.  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_02 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung 
vorgenommen. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung dargestellt. 
Flächen, die aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stehen, wurden daher 
nicht aufgezählt. Im Rahmen der Begründung der zur Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB wird die Standortalternativenprüfung jedoch ergänzt. 
Nachfolgend werden die aufgeführten Standorte dargestellt:  
 
Schwimmbad Auermühle 
Der Standort des Schwimmbads Auermühle ist gegenwärtig mit 
Flüchtlingsunterkünften genutzt. Aufgrund der mangelnden Alternativen der 
Unterbringung besteht hierfür gegenwärtig kein Alternativstandort. Aufgrund der 
aktuellen globalen Krisen (Kriege, Klimawandel etc.) ist nicht absehbar, dass der 
Standort in kurz- bis mittelfristiger Perspektive anderweitig verfügbar wird. Eine 
Grundstücksverfügbarkeit für eine Vorhabenplanung ist daher nicht gegeben. Dieser 
Standort bietet zudem sowohl Wohnflächenpotential als auch 
Erweiterungsflächenpotential für die Stadt Leverkusen, sollte dieser Standort in 
Zukunft verfügbar sein. Potentielle gefragte Nutzungen wären in dieser Lage z.B. 
eine Kita oder ein Altenwohnheim. Ebenfalls könnte diese Fläche aufgrund der Nähe 
zum Klinikum Leverkusen für gesundheitsaffine Nutzungen infrage kommen. 
Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Fläche im gültigen Flächennutzungsplan 
als Grünfläche dargestellt ist.  
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City C 
Der Standort der City C wird aufgrund der hochverdichteten und mischgenutzten 
Innenstadtlage für die jungen Bewohner*innen als ungeeignet angesehen. Zum Teil 
handelt es sich bei den künftigen Bewohner*innen und Jugendliche mit erhöhtem 
pädagogischen Bedarf sowie nicht deutschsprachigen Sportler*innen. Insofern wird 
die Lage der City C als ungeeignet angesehen. Zusätzlich ist eine 
Grundstücksverfügbarkeit für eine Vorhabenplanung nicht gegeben. Neben der 
Grundstücksverfügbarkeit ist ebenfalls eine Steuerungsmöglichkeit für eine 
Projektplanung nicht gegeben. Der Vorhabenträger ist zudem nicht in der Lage die 
zeitliche Umsetzung und eine wirtschaftliche Kalkulation für das Vorhaben auf dem 
Standort City C zu bestimmen, was eine Umsetzung ausschließt. 
 
St. Josef Krankenhaus 
Das St. Josef Krankenhaus befindet sich nicht im Eigentum des Vorhabenträgers, 
weshalb eine Nutzung als Wohngebäude für Talente nicht möglich ist. 
Dementsprechend sind auch bei diesem Standort die Grundstücksverfügbarkeit 
sowie die Steuerungsmöglichkeit für die Projektplanung nicht gegeben. Eine 
Kalkulation des Vorhabenträgers kann ebenfalls nicht stattfinden. Das St. Josef 
Krankenhaus bietet zudem ein Nutzungspotenzial für soziale Nutzungen für die Stadt 
Leverkusen. 
 
Grundstück Manforter Straße / Körnerstraße 
Das Grundstück an der Ecke Manforter Straße / Körnerstraße befindet sich nicht im 
Eigentum des Vorhabenträgers. Zusätzlich war zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine anderweitige Entwicklung für die Fläche 
vorgesehen. Die Fläche stand somit nicht zur Disposition. Zusätzlich ist die Fläche 
gegenwärtig im Flächennutzungsplan als eingeschränktes Gewerbegebiet 
dargestellt, was der geplanten Nutzung als Wohngebäude widerspricht.  
 
Unbebaute Grundstücke in der Bahnstadt Opladen 
Alle dort unbebauten Grundstücke befinden sich nicht im Eigentum des 
Vorhabenträgers. Eine Grundstücksverfügbarkeit ist demnach nicht gegeben, eine 
Steuerung des Projektes sowie eine Kalkulation seitens des Vorhabenträgers sind 
nicht möglich. Zusätzlich sehen die städtebaulichen Entwicklungsziele für die 
Bahnstadt Opladen, hinsichtlich der Art und dem Maß der Bebauung, ein solches 
Vorhaben nicht vor. Die Aussage, 90% der Sportler*innen würden zum Landrat-
Lucas-Gymnasium gehen, ist nicht korrekt. Zu den kooperierenden Schulen zählen 
die Eliteschule des Sports und die Eliteschule des Fußballs, das Landrat-Lucas-
Gymnasium und weitere Partnerschulen bzw. Schulformen in einem Verbundsystem 
(Berufskolleg Opladen, Geschwister Scholl Berufskolleg, Theodor Heuß Realschule 
und Katholische Hauptschule in Opladen). Die Sportler*innen besuchen die Schulen 
individuell entsprechend ihrer Bedürfnisse.  
 
Landschaftsplan 
Die Festsetzung des Landschaftsplans mit dem Entwicklungsziel 2 ist bekannt. Im 
Umweltbericht sowie im Bebauungsplan wird bereits entsprechend auf die 
Notwendigkeit der Befreiung verwiesen. Deshalb wird im weiteren Verlauf des 
Genehmigungsverfahrens ein entsprechender Antrag auf Befreiung gestellt werden. 
Enthält ein Landschaftsplan Darstellungen in Bereichen eines 
Flächennutzungsplans, für die dieser eine bauliche Nutzung vorsieht, tritt der 
Landschaftsplan gemäß § 20 Abs. 3 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) für 



17 
 

diese Bereiche außer Kraft, sobald ein Bebauungsplan in Kraft tritt und der Träger 
der Landschaftsplanung dem im Beteiligungsverfahren nicht widersprochen hat. 
 
Die Planung des Vorhabens auf einer Außenbereichsfläche wurde erst nach 
sorgfältiger Prüfung der Standortalternativen eingeleitet. Aufgrund vielfacher 
Faktoren, darunter die Einfügung in die Umgebung, die verkehrliche Anbindung oder 
auch die Anbindung an schulische und sportliche Infrastrukturen. Somit eignet sich 
der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I in hohem 
Maße für das Vorhaben. Eine adäquate Alternative im Innenbereich gemäß § 34 
BauGB besteht für das Vorhaben nicht. Dies wird in Kapitel 21 der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I ausführlich dargestellt.  
Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass sich geplante Gebäude zwischen 
der Kita Löwenburg sowie dem angrenzenden Wohngebäude „Elisabeth-
Langgässer-Straße 10“ befindet und somit lediglich eine Arrondierung des 
Siedlungskörpers stattfindet. Somit wurde bereits im Rahmen der Planung dem Ziel 
entsprochen, den Außenbereich größtmöglich unter Wahrung Privatsphäre der 
umliegenden Wohnbebauung zu schützen. Die Fläche ist im gültigen 
Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen als Wohnbaufläche dargestellt und somit 
planungsrechtlich bereits für eine entsprechende Wohnbebauung vorbereitet.  
 
Der ehemals aufgestellte Bebauungsplan Nr. 206/I (Kita Löwenburg) ist nicht Teil 
dieses Bauleitplanverfahrens 
In der Nachfolge des aufgestellten Bebauungsplans Nr. 265/I wird das Verfahren für 
das Vorhaben „Haus der Talente“ als vorhabenbezogenes und eigenständiges 
Bebauungsplanverfahren V40/I geführt.  
 
Verkehrsvariante 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt und im weiteren Verfahren 
entsprechend weiterentwickelt. Mit Auswahl der Variante 2 für das weitere Verfahren 
mit Anbindung an den Kurtekottenweg wird eine Veränderung der 
Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße nicht erwartet. Die 
Anmerkungen über die Genauigkeit des Verkehrsgutachtens wurden 
wahrgenommen und weitergeleitet. Im Zuge dessen werden die Annahmen des 
Besucher- und Lieferverkehrs geprüft, sowie der Bedarf an Parkplätzen. Da künftig 
die Erschließungsvariante 2 weiterverfolgt wird, entfällt daher auch möglicher Lärm 
durch entstehenden Verkehr, da dieser über eine Erschließungsstraße an den 
Kurtekottenweg angebunden wird. Die Lärmimmissionen sind durch den Städtebau 
minimal gehalten.  
 
Bedenken zum Baustellenlärm betreffen keine planungsrechtlichen Belange   
 
Artenschutz 
Die Fläche der renaturierten Düne ist durch die Bebauung Elisabeth-Langgässer-Str. 
10 – 16 von der etwa seit 1970er Jahren bestehenden Sackgasse abgeschirmt und 
erstreckt sich erst südlich der Gärten dieser Wohnhäuser. 
Die Sackgasse wird derzeit von den Anliegern, Besuchern, Ver- und 
Entsorgungsverkehr, Anlieferungen usw. genutzt. Störungen sind also bereits 
vorhanden und würden durch den zusätzlichen Verkehr ergänzt, der mit 
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angepasster, geringer Geschwindigkeit durch die Sackgasse und auf das Grundstück 
des „Haus der Talente“ geführt würde. Auf Höhe der sich nach Westen verjüngenden 
renaturierten Dünenfläche schließen in der Variante 1 etwa 4 Stellplätze unterhalb 
des Gartens von Haus-Nr. 10 auf einer Grenzlinie von etwa 10 m an die Dünenfläche 
an. Weitere Stellplätze und der Wendekreis liegen westlich und nordwestlich davon, 
etwa auf Höhe der vorhandenen Bebauung und Straße. Der beim Ein- und 
Ausparken entstehende Lärm ist gering. Die Tierwelt der Düne wird eher durch die 
Lärmemissionen entlang der etwa 200 m langen Grenzlinie zu den nördlich und 
östlich benachbarten Privatgrundstücken und die ca. 170 m lange, in Dammlage 
verlaufende Wegstrecke an ihrem südwestlichen Rand beunruhigt. 
Eigene Beobachtungen des Verfassers der Artenschutzprüfung im benachbarten 
Pulheim sowie gleichartige Hinweise (vgl. Bundesanstalt für Naturschutz BfN - ffh-vp-
info.de – Schwarzkehlchen) zeigen, dass das Schwarzkehlchen gegenüber 
Lärmbelastungen durch Autoverkehr (Revierzentrum unmittelbar neben der B59 bei 
Pulheim) sowie optische Reizauslöser / Bewegung eher eine geringe 
Störempfindlichkeit aufweist. 
 
Zur Beleuchtung des „Haus der Talente“ liegt derzeit noch keine Aussage vor. 
Allerdings geben die Artenschutzprüfung wie auch der Umweltbericht entsprechende 
Vorgaben zur Vermeidung von lichtbedingten Beeinträchtigungen vor, die sich an der 
Publikation „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ orientiert, die unter der 
Federführung der Schweizerischen Vogelwarte mit Partnern aus Deutschland und 
Österreich entstanden ist (vogelglas.vogelwarte.ch). Die dortigen Vorgaben 
berücksichtigen nicht nur die Belange der Vögel, sondern auch der Insekten, 
Fledermäuse und anderer nachtaktiver Tiergruppen. 
Die geringere Fledermaus-Aktivität an den Horchboxen 04, 05 und 06 mit der 
Beleuchtung an der Kita Löwenburg zu verknüpfen ist etwas zu einfach. Die 
Beleuchtung an der Kita-Löwenburg wird ab abends ausgeschaltet und es verbleibt 
eine Notbeleuchtung. Neben der Kita sind aber auch die an die Düne angrenzenden 
Privathäuser sowie die Bebauung der Umgebung abends / nachts beleuchtet. Die im 
Gebiet vornehmlich beobachteten Pipistrellus-Arten Rauhautfledermaus und 
Zwergfledermaus sind wenig lichtempfindlich, die Mückenfledermaus ist 
möglicherweise etwas lichtempfindlicher (https://fledermausschutz.ch/). Die 
Nyctaloiden Arten wurden schwerpunktmäßig bei Horchbox 01 detektiert. Diese 
Arten fliegen zumeist in größerer Höhe über dem Plangebiet, um dort zu jagen bzw. 
andere Jagdgebiete anzufliegen. Da sie in Höhen von 5 bis 100 m jagen, werden sie 
von den hier emittierten Lichtquellen nur bedingt gestört. ZSCHORN, M. UND FRITZE, M. 
(Naturschutz und Landschaftsplanung, 54 (12) 2022) haben die Untersuchungen zur 
Wirkung der Lichtverschmutzung auf Fledermäuse ausgewertet und stellen in Bezug 
auf die Jagdhabitate fest, dass die Pipistrellus-Arten Rauhaut-, Mücken- und 
Zwergfledermaus sowie die Nyctalus- und Eptesicus-Arten teilweise sogar vom Licht 
angelockt werden und an den Leuchten jagen. 
Die unterschiedliche Frequenz der erfassten Jagdflüge kann je nach Art zum einen 
auf fehlende Leitstrukturen zum anderen auf verfügbare Nahrung zurückzuführen 
sein. Und in Bezug auf letzteren Punkt scheint die Düne offenbar ein hohes 
Insektenangebot zu haben. 
 
Der Hinweis auf eine relevante Wanderbewegung der Zauneidechsen in Richtung 
Norden und Westen verkennt, dass in diesen Bereichen, geprägt von Hausgärten 
und der Kita Löwenburg, keine geeigneten Lebensräume für Zauneidechsen 
bestehen. 
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Die möglicherweise in den Gärten beobachteten Eidechsen und deren Spuren (die 
Stellungnahme benennt keine Art und erbringt keine Nachweise z.B. in Form von 
Fotos) betreffen wahrscheinlich Individuen, die auf der „orientierenden“ Suche nach 
neuem Lebensraum von der Fläche südwestlich des Kurtekottenweges bzw. der 
renaturierten Düne in den Gärten umherstreifen ggf. auch nach Nahrung suchen, die 
Gärten sehr wahrscheinlich aber auch wieder verlassen. 
Die geplante Bebauung zum „Haus der Talente“ schließt die Lücke zwischen der Kita 
Löwenburg sowie der Wohnbebauung an der Bertha-von-Suttner-Straße und der 
Elisabeth-Langgässer-Str. Sie stellt in dem beschriebenen Sinne der Stellungnahme 
jedoch keine Ausbreitungsbarriere dar, sondern die Grünflächen des „Haus der 
Talente“ könnten von den Eidechsen genauso gequert werden, wie dies wohl 
gelegentlich in den Gärten der Anwohner passiert. 
 
Die in der Stellungnahme skizzierte Darstellung über Zauneidechsen ist nicht 
zutreffend. 
Während aller Begehungen des Plangebietes, die im Zeitraum von April bis Juli 2023 
erfolgten, wurde auf Vorkommen der Zauneidechse geachtet (vgl. 
Artenschutzprüfung, Kap. 2.3 Methodik). Zusätzlich war mit der Stadt Leverkusen, 
Untere Naturschutzbehörde, ein separater Kartierungstermin für die Zauneidechse 
abgestimmt worden. Dieser Termin hat am 25.05.2023 stattgefunden und war gemäß 
den Kartierungsvorgaben des „Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung in NRW, 
Teil A“ (LANUV 2021) zu den artenbezogenen Erfassungszeiträumen sowie der 
beschriebenen Witterungsverhältnisse so gewählt, dass die bestmöglichen 
Bedingungen erfüllt waren. 
In der Artenschutzprüfung wird zudem davon ausgegangen, dass sowohl in der 
Fläche südwestlich des Kurtekottenweges, wie auch im Bereich der renaturierten 
Düne Vorkommen der Zauneidechse bestehen. Ebenso wird nicht ausgeschlossen, 
dass die Zauneidechse die Ruderalfläche des Plangebietes und seiner Umgebung 
nutzt. Es erscheint jedoch wahrscheinlich, dass sie diesen, für sie aus den 
unterschiedlichen Gründen (vgl. Artenschutzprüfung) suboptimalen Bereich nur 
quert, um den ihren Ansprüchen entsprechenden Lebensraum der renaturierten 
Düne bzw. in der Fläche südwestlich des Kurtekottenweges aufzusuchen. 
 
Während aller Begehungen des Plangebietes, die im Zeitraum von April bis Juli 2023 
erfolgten, wurde auf Vorkommen von Amphibien geachtet. Dabei wurde während der 
nächtlichen Fledermauskartierung am 10.07.2023 nahe der Elisabeth-Langgässer-
Str. 20 eine einzelne, in Richtung Süden abwandernde Erdkröte beobachtet. 
Da der Lebensraum des Plangebietes und der umgebenden Ruderalfläche kein 
hohes Potenzial für Amphibien aufweist – es fehlen z.B. Laichgewässer –, wurde in 
Abstimmung mit der Stadt Leverkusen, Untere Naturschutzbehörde, keine separate 
Amphibienkartierung durchgeführt. 
Die in den Privatgärten von Anliegern angelegten künstlichen Gewässer 
beherbergen offenbar einzelne Amphibien, deren Herkunft und Wanderbewegung 
jedoch nach Darstellung der Einwendung ungeklärt sei, zudem werden – wie bei den 
Aussagen zu den Eidechsen – weder nähere Artbezeichnungen noch fotografische 
Nachweise gegeben. 
Da sich das Amphibienvorkommen des Plangebietes und seiner engeren Umgebung 
wahrscheinlich auf die privaten und öffentlich nicht zugänglichen Grundstücke 
beschränkt, ist die Wahrscheinlichkeit die Zu- und Abwanderung von ca. 5 Amphibien 
zu beobachten sehr gering. 
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Da die geringe Zahl der Amphibien offenbar bisher den Weg in den Garten gefunden 
haben – und dies auch trotz der Baumaßnahmen zu den Häusern Elisabeth-
Langgässer-Str. 10–20 – kann der Prognose der Einwendung nicht gefolgt werden. 
Da die Amphibien nach Darstellung der Einwendung in den Garten ein- und 
abwandern, gibt es keinen ersichtlichen Grund, warum diese z.B. nicht auch durch 
die Grünfläche der Wohnanlage wandern sollten. Zudem wandern die Amphibien 
zumeist nachts, also in einem Zeitraum, währenddessen in dem weitegehend 
beruhigten Wohngebiet und erst recht in der Sackgasse kaum bis kein Verkehr 
stattfindet. 
Ein künftiges Ausbleiben der Amphibien – ggf. nach Fertigstellung der Wohnanlage – 
könnte jedoch nicht pauschal auf die Baumaßnahme zurückgeführt werden. 
Wahrscheinlicher wäre es nämlich, dass die Amphibien den für sie eher 
suboptimalen Standort aufgeben. 
 
Das eigentliche Baugebiet ist durch die Elisabeth-Langgässer-Str. und deren 
südliche Bebauung weitgehend vom Schwarzkehlchen-Vorkommen abgetrennt. Der 
räumliche Abstand (Luftlinie) des Schwarzkehlchen-Reviers im Bereich der Düne zu 
der geplanten Baufläche beträgt etwa 80 m, zu den benachbarten 
Privatgrundstücken jedoch nur etwa 50 m, d.h. Beeinträchtigungen wären eher von 
der bestehenden Randbebauung zu erwarten. Das Schwarzkehlchen hat sich sein 
Revier aber erst nach der Renaturierung der Düne und der Fertigstellung der neuen 
Bebauung gesucht, also in „Kenntnis“ der bestehenden Verhältnisse. Die 
Argumentation ist somit nur schwer nachvollziehbar. 
Eine erhebliche Störung durch Erschütterungen, die vom Baugebiet bis in die Mitte 
der Düne reichen sollen, ist schwer vorstellbar und konstruiert. Hinweise auf eine 
Relevanz dieses Wirkfaktors im Hinblick auf die Beurteilung von erheblichen 
projektbedingten Beeinträchtigungen liegen zudem für die Art nicht vor (vgl. vgl. 
Bundesanstalt für Naturschutz BfN - ffh-vp-info.de – Schwarzkehlchen). 
Ebenso ist nicht nachvollziehbar warum die Umlagerung von Baumaterial auf der 
Baustelle (und nicht außerhalb dieser) zu einer erheblichen Beeinträchtigung des 
Schwarzkehlchens führen solle, dessen Revierzentrum sich ca. 80 m weiter östlich 
befindet, weitgehend abgeschirmt durch die vorgelagerte Bebauung am westlichen 
Ende der Sackgasse. 
Eigene Beobachtungen des Verfassers der Artenschutzprüfung im benachbarten 
Pulheim sowie gleichartige Hinweise (vgl. Bundesanstalt für Naturschutz BfN - ffh-vp-
info.de – Schwarzkehlchen) zeigen, dass das Schwarzkehlchen gegenüber 
Lärmbelastungen durch Autoverkehr (Revierzentrum unmittelbar neben der B59 bei 
Pulheim) sowie optische Reizauslöser / Bewegung eher eine geringe 
Störempfindlichkeit aufweist. GASSNER, E., WINKELBRANDT, A. & BERNOTAT, D. (2010 – 
UVP und strategische Umweltprüfung) geben für das Schwarzkehlchen als 
Orientierungswert für die Empfindlichkeit gegenüber anthropogenen Störungen 40 m 
als planerisch zu berücksichtigende Fluchtdistanz an, FLADE, M. (1994 Die 
Brutvogelgemeinschaften Mittel- und Norddeutschlands) geht sogar nur von 15-30 m 
aus. 
 
Die Bedenken, dass durch die versiegelte Fläche der Privatstraße und des 
Parkplatzes bei einem Starkregenereignis das Niederschlagswasser samt 
Verschmutzungen in die tieferliegenden renaturierten Flächen fließen kann, werden 
zur Kenntnis genommen. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Entwässerung 
so ausgelegt sein muss, dass auch die Niederschläge eines Starkregens 
ordnungsgemäß abgeführt werden. Zumal moderne Fahrzeuge im Regelfall kein Öl 
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verlieren (Elektroautos) und die Fläche nach der Baumaßnahme gereinigt wird, so 
dass kein Schmutz mehr vorhanden ist. 

 

Bezüglich des Einsatzes von Streusalz wird auf die Winterdienst-Information der 
Stadt Leverkusen verwiesen 
(www.leverkusen.de/vv/forms/4/Winterdienstbroschretbl2011_.pdf), und daraus 
Folgendes zitiert: 
„Auftauende Stoffe, also Streusalz, dürfen nur in besonders begründeten 
klimatischen Ausnahmefällen verwendet werden, wie z.B. bei Eisregen sowie bei 
Hydranten, auf Treppen, Rampen, Brückenauf- und abgängen, Gefälle- oder 
Steigungsstrecken oder auf ähnlichen Gefahrenstellen. Salz darf aber grundsätzlich 
nicht auf Baumscheiben und Grünflächen gestreut werden.“ 
 
Den Bedenken, bei den Baumaßnahmen würden die Bäume auf den Flurstücken 262 
und 263 beschädigt, werden zur Kenntnis genommen. Das Bauvorhaben und somit 
auch der Bau einer Straße wird, soweit möglich, die Eingriffe so gering wie 
erforderlich halten. Zum Umgang mit grenznahen Bäumen und Sträuchern finden die 
bundes- bzw. landesgesetzlichen Regelungen aus dem BGB und dem 
Nachbarrechtsgesetz NRW Anwendung. 
 
Zum derzeitigen Planungsstand ist noch nicht abschließend geklärt, ob die an der 
Nordgrenze des „Haus der Talente“ stehenden Gehölze entfernt werden oder in die 
Außenplanung / Grünflächenplanung des Grundstücks mit einbezogen werden. 
Soweit ggf. eine Entnahme der teils spontan aufgewachsenen oder auch außerhalb 
der Grundstücksgrenzen angepflanzten Gehölze erforderlich wird, wird die 
Inanspruchnahme entsprechend der Eingriffsregelung nach §§ 13ff BNatschG 
berücksichtigt. 
Zudem sind im Zusammenhang mit der Eingrünung des „Haus der Talente“ 
zusätzliche Gehölzpflanzungen vorgesehen. 
 
Das Kaltluftgutachten schließt signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die 
nächtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar 
aus. Aufgrund der vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der 
verhältnismäßig geringen Größe des Planvorhabens ist somit auch nicht von 
signifikanten planungsbedingten Änderungen der Temperatur oder der 
bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Zum 
Umgang mit den zu erwartenden Auswirkungen innerhalb des Plangebietes enthält 
das vorliegende Kaltluftgutachten bereits Empfehlungen. 
Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der 
Kaltluftuntersuchung nicht vollumfänglich abgebildet werden. Allerdings ist aufgrund 
der Gestaltung der Gebäude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen 
Klimaanpassungsmaßnahmen nicht damit zu rechnen, dass es planungsbedingt zu 
einer spürbaren Verschlechterung der klimatischen Situation kommt.  
Eine Ergänzung der bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult 
GmbH durch Simulationsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird 
seitens des Fachbereichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschätzt.  
 
Im Zusammenhang mit der Eingrünung des „Haus der Talente“ sind zusätzliche 
Gehölzpflanzungen vorgesehen. Diese werden im Rahmen der öffentlichen 
Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB entsprechend dargestellt.  

http://www.leverkusen.de/vv/forms/4/Winterdienstbroschretbl2011_.pdf
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Die durchgeführte Artenschutzprüfung ist unabhängig von einer der Varianten erstellt 
worden. Im Hinblick auf ihr Untersuchungsgebiet geht sie sogar weit über den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans hinaus und nimmt keinen 
Bezug auf eine der Varianten. 
 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt und bis zur öffentlichen 
Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB entsprechend ausgearbeitet. Die 
nachfolgenden Bedenken beziehen sich jedoch auf die Erschließungsvariante 1. 
Somit ist keine Abwägung der hierzu aufgeführten Punkte erforderlich. 
 
Im Rahmen des Verkehrsgutachtens durch Brilon Bondzio Weiser wird aufgezeigt, 
dass die Variante einer Erschließung über die Kindertagesstätte Löwenburg geprüft 
wurde (S. 10). Jedoch konnte im Rahmen der Untersuchung festgestellt werden, 
dass diese Variante aufgrund der zu erwartenden Konflikte nicht tragfähig ist. Hierzu 
zählen die Führung des Verkehrs über den Kita-Parkplatz während der 
Öffnungszeiten sowie der topographische Höhenunterschied. Demnach erfolgte 
keine vertiefende Betrachtung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung.  
 
Aufgrund der fehlenden Standortalternativen sind negative Umwelteinwirkungen 
durch die Umsetzung des Vorhabens unvermeidbar. Für das Vorhaben werden 
jedoch verschiedene Maßnahmen getroffen, um die Belange des Klimaschutzes und 
der Klimaanpassung zu berücksichtigen und die negativen Effekte entsprechend 
abzumildern.  
Das Gebäude ist daher in nachhaltiger Holzbauweise geplant, die mindestens die 
KfW/40nh-Anforderung erfüllt. Durch den Einsatz von Holz kann der Betonanteil auf 
ein Minimum reduziert werden. Lediglich die Bodenplatte und das Untergeschoss 
werden in Beton ausgeführt.  
Die Konstruktion erlaubt – auch bei partiellem Rückbau – die Trennung der 
Materialien zu Recyclingzwecken (cradle2cradle). Bei der Konstruktion wird eine 
Holzbauweise angewandt. Somit kann vor allem Holz als nachwachsender Rohstoff 
verwendet werden.  
Zusätzlich wird auf den Dachflächen eine Kombination aus Dachbegrünung und 
Photovoltaik-Modulen vorgesehen. Somit können die negativen Effekte durch die 
Versiegelung des Bodens reduziert werden. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht 
hinsichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur 
Verfügung. 
Mit Auswahl der Variante 2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren wird eine 
Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße nicht 
erwartet und somit den geäußerten Bedenken zur Erschließungsplanung der 
Variante 1 entsprochen.  
Die Äußerungen zur Artenschutzprüfung werden nicht geteilt.  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_03 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt. Die verkehrliche Anbindung 
erfolgt über den Kurtekottenweg. Die städtebauliche Variante 3, welche einen Mini-
Kreisverkehr im Süden vorsieht, wurde in Abstimmung mit den weiteren Fachämtern 
der Stadt Leverkusen verworfen, da der Nutzen eines Kreisverkehrs als 
vergleichsweise gering eingeschätzt wird.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Mit Auswahl der Variante 2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren wird eine 
Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße sowie 
der Bertha-von-Suttnerstraße nicht erwartet und somit den geäußerten Bedenken zur 
Erschließungsplanung der Variante 1 entsprochen.   
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_04 
 

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt. Die verkehrliche Anbindung 
erfolgt über den Kurtekottenweg. Die städtebauliche Variante 3, welche einen Mini-
Kreisverkehr im Süden vorsieht, wurde in Abstimmung mit den weiteren Fachämtern 
der Stadt Leverkusen aufgrund der höheren Versiegelung verworfen, da der Nutzen 
eines Kreisverkehrs als vergleichsweise gering eingeschätzt wird.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Mit Auswahl der Variante 2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren wird eine 
Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße sowie 
der Bertha-von-Suttnerstraße nicht erwartet und somit den geäußerten Bedenken zur 
Erschließungsplanung der Variante 1 entsprochen. D  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_05 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
ÖPNV 
Die Angaben zur Anbindung an den ÖPNV stellen keinen alleinigen 
Bewertungsmaßstab für den Standort dar, sondern informieren grundsätzlich 
darüber, dass die Anbindung an das regionale Busnetz sowie an den überregionalen 
Bahnverkehr gegeben ist und per Fuß oder per Rad günstig zu erreichen ist. 
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung 
vorgenommen. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellt. Im Rahmen des pädagogischen 
Konzepts für die jugendlichen Sportler*innen soll eine selbstbestimmte und 
eigenständige Mobilität gewährleistet werden, insbesondere für die Wege zur Schule. 
Die Haltestelle „Heymannstr.“ Ist mit einer Entfernung von rund 700 m in unter zehn 
Minuten Fußweg zu erreichen. Somit kann die Zielsetzung erreicht werden.  
 
Baukörper 
Die angrenzenden Wohngebäude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur 
eindeutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. 
Städtebaulich fügt sich der Baukörper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da 
dieser in den bisher unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-
Langgässer-Straße im Osten und des Solitärgebäudes der Kita Löwenburg im 
Westen platziert wird und somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert. 
Für das Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe 
(Gebäudeoberkante) von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für 
den überwiegenden Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Mit der 
zweigeschossigen Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des 
Bodens möglichst zu reduzieren. Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes ist 
somit nur geringfügig höher als die der umliegenden Wohngebäude mit Pult- oder 
Satteldach. Die anliegende Kindertagesstätte Löwenburg weist zudem eine höhere 
Gebäudeoberkante über Normalhöhennull als das Vorhaben auf. Demnach wird 
durch die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die 
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effiziente Realisierung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen 
gewährleistet.  
Somit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstücks begrenzt werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitäre 
befinden, sodass eine Einfügung in die Umgebung gegeben ist. Im Vergleich zu einer 
Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelgebäude, welche sich mutmaßlich besser in 
die (Wohn-)Umgebung einfügen würden, bestehen die Vorteile der geplanten 
Gebäudekubatur darin, dass durch die Konzentration die Freianlagen effektiver 
zugunsten ökologischer Zwecke (Bepflanzung, Versickerung) sowie zur Schaffung 
eines angemessenen Bebauungsabstands zur Wohnbebauung genutzt werden 
können.  
 
 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen wurde 2006 aus dem Jahr 
rechtsgültig. Er stellt gemäß § 5 Abs. 1 BauGB die Grundzüge der städtebaulichen 
Planung dar. Gleichwohl stellt er für den gesamten zu überbauenden Bereich des 
Vorhabens eine Wohnbaufläche dar.  
In solchen Teilen, in denen gemäß Flächennutzungsplan eine „ Grünfläche und 
Schutzgrün ohne Zweckbestimmung“ dargestellt ist, sind überwiegend die begrünten 
Außenanlagen inklusive der Ausgleichsflächen vorgesehen. Somit stimmt das 
Vorhaben mit den Darstellungen des Flächennutzungsplans überein.  
 
 
Klima 
Die Bedenken bezüglich möglicher negativer Auswirkungen werden zur Kenntnis 
genommen. Den Bedenken wird jedoch nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten schließt 
signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die nächtliche Kaltluftversorgung der 
Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. Aufgrund der 
vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der verhältnismäßig geringen 
Größe des Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungsbedingten 
Änderungen der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse über die 
Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Zum Umgang mit den zu erwartenden 
Auswirkungen innerhalb des Plangebietes enthält das vorliegende Kaltluftgutachten 
bereits Empfehlungen. 
Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der 
Kaltluftuntersuchung nicht vollumfänglich abgebildet werden. Allerdings ist aufgrund 
der Gestaltung der Gebäude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen 
Klimaanpassungsmaßnahmen nicht damit zu rechnen, dass es planungsbedingt zu 
einer spürbaren Verschlechterung der klimatischen Situation kommt.  
Eine Ergänzung der bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult 
GmbH durch Simulationsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird 
seitens des Fachbereichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschätzt.  
 
Verkehrsvariante 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt und im weiteren Verfahren 
entsprechend weiterentwickelt. Mit Auswahl der Variante 2 für das weitere Verfahren 
mit Anbindung an den Kurtekottenweg wird eine Veränderung der 
Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße nicht erwartet. Die 
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städtebauliche Variante 3, welche einen Mini-Kreisverkehr im Süden vorsieht, wurde 
in Abstimmung mit den weiteren Fachämtern der Stadt Leverkusen verworfen, da der 
Nutzen eines Kreisverkehrs als vergleichsweise gering eingeschätzt wird.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen hinsichtlich des Standortes sowie zum Gebäudekörper werden nicht 
geteilt. Die klimatischen Gesichtspunkte werden durch die Planung berücksichtigt. 
Mit Auswahl der Variante 2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren wird eine 
Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße sowie 
der Bertha-von-Suttnerstraße nicht erwartet und somit den geäußerten Bedenken zur 
Erschließungsplanung der Variante 1 entsprochen. 
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_06 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Bedenken gegen die Variante 1 werden zur Kenntnis genommen. Den Bedenken 
wird gefolgt. Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung 
gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im 
weiteren Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt. Die privaten 
Belange der Anwohnenden können somit geschont werden, da die Anbindung an die 
Elisabeth-Langgässer-Straße lediglich über einen schmalen Fußweg erfolgt.  
Durch diese Erschließung ist nur ein sehr geringes zusätzliches Verkehrsaufkommen 
auf der Elisabeth-Langgässer-Straße zu erwarten.  
 
Die Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-Straße wird mit der Zielsetzung 
geplant, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus der Talente“ zu den 
umliegenden Wohngebieten herzustellen. Hiermit soll eine räumliche Verbindung zu 
dem Wohngebiet hergestellt werden, um das Vorhaben städtebaulich und funktional 
in das Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter anderem den jugendlichen 
Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu Fuß bzw. per Rad nach Ost 
fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle 
Heymannstraße. Eine unzumutbare Beeinträchtigung durch die Wegeverbindung ist 
nicht anzunehmen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Hinsichtlich der Variantenentscheidung über den Kurtekottenweg für das weitere 
Verfahren wird der Äußerung zur Erschließungsplanung entsprochen. Hinsichtlich 
der Wegeführung wird den Bedenken nicht gefolgt.  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_07 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Ablehnung gegen das Vorhaben wird zur Kenntnis genommen. Den Bedenken 
wird jedoch nicht gefolgt. Es werden keine nachvollziehbaren Gründe angeführt, 
welche das Vorhaben grundsätzlich infrage stellen.  
 
Zu 1.: 
Entgegen der Behauptung wurde der Fluglärm im Rahmen der schalltechnischen 
Untersuchung ermittelt und bewertet. Die Untersuchung stützt sich auf offizielle 
Zahlen und stellt dar, dass keine Beeinträchtigung der Bewohner*innen erfolgt. Die 
Anzahl der Starts und Landungen kann jedoch je nach Wochentag und Tageszeit 
schwanken. Die Bedenken können somit nicht nachvollzogen werden.  
Die Behauptung, das Gebäude verursache durch den Innenhof eine Reflexion, kann 
nicht nachvollzogen werden.   
 
Das geplante Bauvorhaben an der A3 ist temporär und ist somit nicht in die 
Verkehrsprognose eingeflossen. Es ist davon auszugehen, dass sich das 
Verkehrsaufkommen nach der Baumaßnahme wieder entsprechend verringert und 
somit keine dauerhaften Effekte durch die Baumaßnahme entstehen.  
 
Die Bedenken, dass die Öffnung des Knochenbergswegs zu einer Erhöhung des 
Durchgangsverkehrs führt, werden zur Kenntnis genommen. Nach der Durchführung 
der frühzeitigen Beteiligung erfolgte eine erneute Verkehrszählung. Es wurde 
nachgewiesen, dass das Verkehrsaufkommen nicht signifikant gestiegen ist. Die 
Ergebnisse werden im Verkehrsgutachten im Rahmen der öffentlichen Auslegung 
gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB dargestellt.  
 
Zu 2.: 
Der Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen wurde 2006 rechtsgültig. Er stellt 
gemäß § 5 Abs. 1 BauGB die Grundzüge der städtebaulichen Planung dar. 
Gleichwohl stellt er für den gesamten zu überbauenden Bereich des Vorhabens eine 
Wohnbaufläche dar. In solchen Teilen, in denen gemäß Flächennutzungsplan eine  
„Grünfläche und Schutzgrün ohne Zweckbestimmung“ dargestellt ist, sind 
überwiegend die begrünten Außenanlagen inklusive der Ausgleichsflächen 
vorgesehen. Somit stimmt das Vorhaben mit den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans überein. 
 
Der ehemals aufgestellte Bebauungsplan Nr. 206/I zur Kindertagesstätte Löwenburg 
ist kein Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens V40/I und somit kein Bestandteil 
der planerischen Abwägung. Die Planung des Vorhabens auf einer 
Außenbereichsfläche wurde erst nach sorgfältiger Prüfung der Standortalternativen 
angestoßen. Aufgrund vielfacher Faktoren, darunter Einfügung in die Umgebung, 
verkehrliche Anbindung und Nähe zu schulischen und sportlichen Infrastrukturen, 
eignet sich der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I in 
hohem Maße für das Vorhaben. Eine adäquate Alternative im Innenbereich besteht 
für das Vorhaben nicht. Dies wird in Kapitel 21 der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I ausführlich dargestellt.  
Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass sich geplante Gebäude zwischen 
der Kita Löwenburg sowie der angrenzenden Wohnbebauung der „Elisabeth-
Langgässer-Straße“ befindet und somit städtebaulich eine Arrondierung des 
Siedlungsgefüges stattfindet.  
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Für das Vorhaben ist eine überwiegend zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe 
(Gebäudeoberkante) von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für 
den überwiegenden Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Mit der 
zweigeschossigen Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des 
Bodens möglichst zu reduzieren. Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes ist 
somit nur geringfügig höher als die der umliegenden Wohngebäude mit Pult- oder 
Satteldach. Die anliegende Kindertagesstätte Löwenburg weist zudem eine höhere 
Gebäudeoberkante über Normalhöhennull als das Vorhaben auf. Demnach wird 
durch die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die 
effiziente Realisierung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen 
gewährleistet.  
Somit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstücks begrenzt werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitäre 
befinden, sodass eine Einfügung in die Umgebung gegeben ist. Im Vergleich zu einer 
Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelgebäude, welche sich mutmaßlich besser in 
die (Wohn-)Umgebung einfügen würden, bestehen die Vorteile der geplanten 
Gebäudekubatur darin, dass durch die Konzentration die Freianlagen effektiver 
zugunsten ökologischer Zwecke (Bepflanzung, Versickerung) sowie zur Schaffung 
eines angemessenen Bebauungsabstands zur Wohnbebauung genutzt werden 
können.  
Außerdem wird durch den geplanten Innenhof des Gebäudes mit 
Aufenthaltsangeboten darauf hingewirkt, dass die Privatsphäre der umliegenden 
Nachbar*innen gewahrt bleibt und die Freizeitaktivitäten insbesondere im 
Innenbereich stattfinden.  
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die umliegende Wohnbebauung einen 
Abstand von mindestens 17 m zum geplanten Gebäude aufweist, um eine 
ausreichende Abstandsfläche zu gewährleisten. Aufgrund der solitären Anordnung 
bietet die kompakte Form des geplanten Gebäudes die Möglichkeit, westlich und 
östlich des Gebäudes Sichtachsen bzw. ökologisch hochwertige Verbindungen zum 
Landschaftsraum auszubilden.  
Die Situation, dass sich Sammel- und Außenbereichsflächen innerhalb der 
Planungszone 2 gemäß Seveso-II-Konzept der Stadt Leverkusen befinden, wird 
durch die Planung berücksichtigt. 
Ausschlaggebend für die Beurteilung hinsichtlich der Störfallthematik ist die 
maximale Anzahl an Personen, die sich zeitgleich innerhalb der Planungszone 2 
aufhalten. In Bezug auf das Vorhaben betrifft dies lediglich die westlichen 
Außenanlagen, da sich das Gebäude selbst außerhalb der Planungszone 2 befindet.  
Es ist davon auszugehen, dass die Sportler:innen in der Regel in Kleingruppen zu 
unterschiedlichen Zeiten mit Sammeltransportern zu den Sportstätten gefahren 
werden. Darüber hinaus ist im Außenbereich innerhalb der Planungszone 2 nicht mit 
Versammlungen zu rechnen. Aufgrund der dennoch bestehenden Betroffenheit des 
innerhalb der Planungszone 2 gelegenen Bereichs wurde ein Maßnahmen- und 
Sicherheitskonzept zur Minderung der Folgen von „Dennoch-Störfällen“ erarbeitet, 
welches Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens sowie des vorgesehenen 
Nutzungskonzepts wird. 
 
Der Behauptung, die im Gutachten angegebene Kompensationsfläche könne nicht 
herangezogen werden, wird nicht gefolgt.  
Der Einwand ist nicht nachvollziehbar und eine derartige Kompensationsregelung 
nicht bekannt. Vielmehr ist es so, dass die Eingriffe gem. Bundesnaturschutzgesetz 
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§§ 13ff BNatSchG nach Möglichkeit in einem räumlichen, funktionalen und zeitnahen 
Zusammenhang durchgeführt werden sollten. 
 
Für die mit dem Vorhaben einhergehenden Eingriffe werden entsprechende 
Ausgleichsmaßnahmen bereitgestellt, wie dies die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz §§ 13ff BNatSchG vorsieht. 
Anders als die Einwendung beschreibt, handelt es sich bei dem derzeitigen 
Biotopbestand um eine ruderalisierte Ackerbrache, die nach der Aufgabe der 
intensiven landwirtschaftlichen Nutzung (bis etwa 2014) entstanden ist. Diese Fläche 
ist im Hinblick auf die Lebensgemeinschaft aus Pflanzen und Tieren in ihrem 
Biotopwert nicht gleichbedeutend mit der renaturierten Düne oder der 
Kompensationsfläche südwestlich des Kurtekottenweges. Zudem unterliegt die 
Fläche einer ständigen Beunruhigung durch Naherholungssuchende, die oftmals 
freilaufende Hunde bei sich führen und damit zu einer erheblichen Beeinträchtigung 
der Fauna beitragen. 
Die Eingriffe sowie auch die entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen werden gemäß 
dem anerkannten Biotopwertverfahren für Nordrhein-Westfalen bewertet und 
kommen durchaus zu einer Aufwertung der Kompensationsfläche. 
Lärm- und Lichtemissionen treten durchaus in Wohngebieten auf und sind auch 
Gegenstand der bisherigen Wohnflächen. 
Die Artenschutzprüfung wie auch der Umweltbericht geben entsprechende Vorgaben 
zur Vermeidung von lichtbedingten Beeinträchtigungen vor, die sich an der 
Publikation „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ orientiert, die unter der 
Federführung der Schweizerischen Vogelwarte mit Partnern aus Deutschland und 
Österreich entstanden ist (vogelglas.vogelwarte.ch). Die dortigen Vorgaben 
berücksichtigen nicht nur die Belange der Vögel, sondern auch der Insekten, 
Fledermäuse und anderer nachtaktiver Tiergruppen. 
 
Es ist vorgesehen, die Ausgleichsfläche, ähnlich wie den Bereich der renaturierten 
Düne, einzuzäunen und zu beruhigen. Somit soll sich der Lebensraum als Bindeglied 
zwischen der renaturierten Düne und der Kompensationsfläche südwestlich des 
Kurtekottenweges weitgehend ungestört entwickeln können. 
Die Fläche wird an ihrem Außenrand begehbar sein. 
Es wird aber darauf hingewiesen, dass die derzeitigen Trampelpfade, welche durch 
die Ackerbrache führen, keine öffentlichen Wege sind, sondern auf privatem Grund 
wild und ohne Genehmigung angelegt wurden. Es gibt also keinen öffentlichen 
Anspruch auf diese Fläche und die dortigen Wege. 
Der Vorhabenträger hatte sich jedoch bereiterklärt auch weiterhin eine 
eingeschränkte Wegenutzung zu tolerieren, aber ohne rechtliche Verpflichtungen 
dafür zu übernehmen. 
Die Forderung, die Fläche zu Erholungszwecken der Öffentlichkeit zur Verfügung zu 
stellen käme einer Enteignung gleich. Eine derartige Zusage wurde vom 
Vorhabenträger nicht gegeben. 
 
Zu 3.: 
Die Artenschutzprüfung berücksichtigt die sogenannten „planungsrelevanten Arten“. 
Dabei handelt es sich um eine naturschutzfachlich begründete Auswahl der LANUV 
(Landesanstalt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW) unter 
Berücksichtigung derjenigen FFH Anhang-IV-Arten und europäischen Vogelarten, die 
bei einer Artenschutzprüfung (ASP) zu bearbeiten sind. 
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Da bei einem Planvorhaben nicht alle planungsrelevanten Tiergruppen in Frage 
kommen, wird der Untersuchungsumfang mit der zuständigen Behörde – hier: Stadt 
Leverkusen, Untere Naturschutzbehörde – im Hinblick auf Methode und Umfang 
abgestimmt. 
Für das Planvorhaben wurden festgelegt: 3-malige frühmorgendliche Begehung zur 
Erfassung der Vögel; 1-malige nächtliche Begehung zur aktiven Erfassung der 
Fledermäuse sowie passive Langzeiterfassung über 3 Horchboxen (eingesetzt 
wurden allerdings 6 Horchboxen); 1-malige Begehung zur Überprüfung auf Reptilien 
(Zauneidechse); Zufallsbeobachtungen von Reptilien und Amphibien während aller 
Begehungen. 
Es hat also eine nächtliche Begehung stattgefunden, die auch in der 
Artenschutzprüfung beschrieben wird. Während dieser Begehung wurden der 
Rotfuchs und die Erdkröte erfasst, sowie zu diesem wie auch weiteren Zeitpunkten 
die Wildkaninchen registriert. Alle diese Arten werden in der Artenschutzprüfung 
benannt, sind aber nicht planungsrelevant. 
In den Gärten finden sich weitere tag- und nachtaktive Tiere des Siedlungsraums, die 
allerdings auch nicht zu den Arten zählen, die im Rahmen einer Artenschutzprüfung 
zu untersuchen sind. 
 
Den geäußerten Angaben zur Binnendüne wird nicht gefolgt. Die beschriebene 
Nutzung der Düne ist in der vorgebrachten Form unzutreffend dargestellt. 
Ein kleiner Teil am Nordost-Rand der Landwirtschaftsfläche zwischen Bertha-von-
Suttner-Str. / Elisabeth-Langgässer-Str. und Kurtekottenweg (Flurstück 269, 
teilweise) wurde nicht bewirtschaftet. Die Fläche wird jedoch von Spaziergängern, 
oftmals in Gesellschaft von freilaufenden Hunden, dauerhaft genutzt und somit 
beeinträchtigt. 
Der wesentlich größere Flächenanteil (Flurstücke 383, 271, 267 und 269 geringer 
Anteil) wurde bis etwa 2013 / 2014 landwirtschaftlich als Ackerfläche intensiv genutzt. 
Der Acker wurde bedarfsgerecht gedüngt und ebenso mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelt. Erst etwa mit dem Bau der Kita Löwenburg ist im Zeitraum nach 2013 / 
2014 die intensive landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben und von einer spontan 
aufgewachsenen Ackerbrache abgelöst worden. Die Ackerbrache hat sich im Laufe 
der Zeit zu einem Ruderalbestand entwickelt, der etwa 1-mal im Jahr gemäht wird. 
Auch die jetzige Ruderalfläche wird auf nicht öffentlichen Trampelpfaden intensiv 
begangen, oftmals mit freilaufenden Hunden. Die Nutzung führt zu einer erheblichen 
Beunruhigung und Beeinträchtigung des Lebensraums. 
 
Die Bedenken hinsichtlich einer weiteren Lichtschranke auf der West- und Nord-
Seite, welche durch Lichtsmog und Flächenfraß zu einer bedeutenden Abnahme von 
Insekten führen könnte, werden zur Kenntnis genommen.  
Allerdings geben die Artenschutzprüfung wie auch der Umweltbericht entsprechende 
Vorgaben zur Vermeidung von lichtbedingten Beeinträchtigungen vor, die sich an der 
Publikation „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ orientiert, die unter der 
Federführung der Schweizerischen Vogelwarte mit Partnern aus Deutschland und 
Österreich entstanden ist (vogelglas.vogelwarte.ch). Die dortigen Vorgaben 
berücksichtigen nicht nur die Belange der Vögel, sondern auch der Insekten, 
Fledermäuse und anderer nachtaktiver Tiergruppen. 
Es ist aber auch nicht so, dass in dem Wohngebiet an der Elisabeth-Langgässer-Str. 
/ Bertha-von-Suttner-Str. nur z.B. die Kita Löwenburg und das geplante „Haus der 
Talente“ Lichtemissionen verursachen, sondern dass auch von den „angestammten“ 
Wohngebäuden Lichtemissionen ausgehen, die zur Erhellung der Nacht beitragen. 
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Bei den nachtaktiven Tieren des Siedlungsraums, handelt es sich vornehmlich um 
Arten, welche an die Nähe des Menschen gewöhnt sind bzw. diese suchen und 
somit im gewissen Maße mit der abendlichen Beleuchtung zurechtkommen. 
 
 
Zu 4.: 
Die Bedenken, dass Vorhaben entstünde direkt unterhalb der Einflugschneise des 
angrenzenden Flugplatzes, werden zur Kenntnis genommen. Starts und Landungen 
des Flugplatzes finden gemäß der Ausrichtung der Start- und Landebahn in den 
Richtungen 150° und 330° statt. Der überwiegende Teil der Starts erfolgt gemäß 
Aussage eines Vertreters des Flugplatzes in südlicher Richtung 330° (Süd-Ost). 
Nördlich des Kurtekottenwegs variiert die Höhe der Flugzeuge je nach 
Windverhältnissen zwischen „wenigen 10 m“ bis zu „deutlich mehr als 100 m“. 
Bereits zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Überflug des Wohngebiets aufgrund von 
Vorgaben über einen 30°-Schlenker in Richtung Bayerwerk in der Regel vermieden.  
Die Anzahl der Starts und Landungen auf dem Sonderlandeplatz Leverkusen variiert 
abhängig von den Witterungsbedingen sowie dem Wochentag.  
In Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 – Luftverkehr mit 
Schreiben vom 10.06.2024 sind unter Einhaltung der Anforderungen keine 
Beeinträchtigungen des Flugverkehrs durch das Vorhaben zu erwarten. 
 
Den Bedenken hinsichtlich der Flugsicherheit während der Baumaßnahmen wird 
gefolgt. Entsprechend der Stellungnahme der Bezirksregierung Düsseldorf – 
Dezernat 26 wird ein entsprechender Hinweis in den vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan aufgenommen. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Verwaltung und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
erfolgte auch eine Stellungnahme seitens der Bezirksregierung Düsseldorf Dezernat 
26 „Luftverkehr“, welche als Landesluftfahrtbehörde in den Regierungsbezirken 
Düsseldorf und Köln zuständig ist. Im Rahmen dieser Stellungnahme wurden keine 
Bedenken über das Vorhaben hinsichtlich der Flugsicherheit geäußert.  
 
Die Bedenken über mögliche Blendwirkungen durch die PV-Anlagen werden 
dahingehend berücksichtigt, dass im Rahmen des Durchführungsvertrags zwischen 
der Stadt Leverkusen und dem Vorhabenträger eine entsprechende Regelung 
aufgenommen wird, dass nur solche Anlagen zugelassen werden, von denen keine 
beeinträchtigende Blendwirkung ausgeht. Zudem wird ein Hinweis in den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgenommen.  
Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Neigung der Module (Ost-West-Richtung) 
sehr flach geplant ist (15°). Moderne Module sind schwarz und matt, daher ist keine 
Beeinträchtigung des Flugverkehres durch diese zu erwarten. 
 
Zu 5.: 
Die geäußerten Bedenken hinsichtlich des Lebensraums Binnendüne beziehen sich 
auf die allgemeine Beschreibung einer Binnendüne (z. Bsp. Wikipedia) und nicht auf 
die tatsächlich vorhandene Ruderalfläche am Kurtekotten. 
 
Die Aussage, der Boden heize sich auf bis zu 70 Grad Celsius auf, kann fachlich 
nicht nachvollzogen werden.  
Die Bedenken hinsichtlich des erforderlichen Bodenaustauschs werden zur Kenntnis 
genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. Richtig ist, dass im Bereich des 
Bauvorhabens Sande einer Düne auf verschiedenen Ablagerungen des Quartärs 
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anzutreffen sind. Wie bei jedem Bauvorhaben muss der Untergrund statisch auf die 
zu erwartenden Lasten des Gebäudes vorbereitet werden. Dies geschieht in der 
Regel durch eine Bodenverbesserung, Bodenaustausch oder Nachverdichtung und 
ist bei jedem Gebäude durchzuführen. 
 
Wie im Bodengutachten dargestellt, weist der vorhandene Boden eine hohe 
Versickerungsfähigkeit auf. Zwar wird für das Bauvorhaben der für das Fundament 
erforderliche Boden ausgetauscht, dennoch wird durch entsprechende 
Regenwassermulden eine Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
ermöglicht. Hierfür wird ein entsprechender Überflutungsnachweis geführt.  
 
Den Bedenken, dass eine Dachbegrünung keine Kompensation sei, wird 
entgegengehalten, dass im Rahmen der Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 
BauGB in dem landschaftspflegerischen Fachbeitrag die vollständigen 
Kompensationsmaßnahmen dargestellt werden.  
 
Das Kaltluftgutachten schließt signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die 
nächtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar 
aus. Aufgrund der vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der 
verhältnismäßig geringen Größe des Planvorhabens ist somit auch nicht von 
signifikanten planungsbedingten Änderungen der Temperatur oder der 
bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Zum 
Umgang mit den zu erwartenden Auswirkungen innerhalb des Plangebietes enthält 
das vorliegende Kaltluftgutachten bereits Empfehlungen. 
Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der 
Kaltluftuntersuchung nicht vollumfänglich abgebildet werden. Allerdings ist aufgrund 
der Gestaltung der Gebäude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen 
Klimaanpassungsmaßnahmen nicht damit zu rechnen, dass es planungsbedingt zu 
einer spürbaren Verschlechterung der klimatischen Situation kommt.  
Eine Ergänzung der bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult 
GmbH durch Simulationsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird 
seitens des Fachbereichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschätzt.  
 
Zu 6.: 
Die Hinweise zu den Aussagen des Klimaanpassungskonzepts werden zur Kenntnis 
genommen. Wie bereits oben dargestellt, wurde aufgrund der stadtklimatisch 
sensiblen Funktion des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
V40/I eine Kaltluftuntersuchung durch Peutz Consult durchgeführt. Diese stellt dar, 
dass die Auswirkungen des Vorhabens eher gering ausfallen.  
 
Die Bedenken, dass bei der Kaltluftuntersuchung von Peutz Consult kein 
übergeordneter Regionalwind betrachtet wurde, wird zur Kenntnis genommen. Den 
Bedenken wird jedoch nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten von Peutz Consult stellt 
eine Worst-Case-Betrachtung dar. Bei einer Betrachtung der Regionalwinde wäre 
insgesamt eine positivere Bewertung der Sachlage zu erwarten. Daher wurde 
bewusst auf die Analyse der Regionalwinde verzichtet.  
 
Die Bedenken, dass in dem Modell zur Kaltluftuntersuchung fälschlicherweise eine 
Fläche mit hochwachsenden Gräsern dargestellt wird, werden zur Kenntnis 
genommen. Den Bedenken wird gefolgt. Im Rahmen der Kaltluftuntersuchung 
wurden Land-Use-Informationen abgerufen, welche sich jedoch im Nachhinein als 
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zum Teil fehlerhaft herausgestellt haben. Das Kaltluftgutachten wird daher zur 
Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB entsprechend korrigiert. Es ist 
jedoch darauf hinzuweisen, dass sich durch die Änderung keine Änderung der 
Ergebnisse ergibt.  
 
Zu 7.: 
Die Bedenken zur Abwasserentsorgung werden zur Kenntnis genommen. Entgegen 
der getroffenen Äußerungen ist in Abstimmung mit der TBL ein Anschluss an das 
vorhandene Netz in der Elisabeth-Langgässer-Straße auch hinsichtlich der 
Kapazitäten möglich. Dennoch wird für die Abwasserentsorgung ein Anschluss an 
die private Abwasserleitung im Kurtekottenweg vorgesehen. Eine Abwägung ist somit 
nicht erforderlich.  
 
Die Bedenken, weitere Tiefbauarbeiten könnten das Wurzelwerk der umliegenden 
Sträucher und Bäume beschädigen, werden zur Kenntnis genommen. Das Ver- und 
Entsorgungsnetz liegt in den ausgebauten Wegen und Straßen. In der Regel kann 
davon ausgegangen werden, dass Bäume und Sträucher ihre Wurzeln nur bedingt 
unter die entsprechend aufgebauten, verdichteten und versiegelten Flächen 
schieben. In diesem Fall ist nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Bäume 
und Sträucher auszugehen. Gleichwohl sollten die Baumaßnahmen wurzelschonend 
erfolgen. 
Allerdings ist bei Wasser führenden Leitung nicht ausgeschlossen, dass Bäume und 
Sträucher sich diese Leitungen erschließen / erwurzeln. Damit wurzeln sie nicht nur 
in ein öffentliches Grundstück, sondern können dort auch noch beträchtliche 
Schäden anrichten, die allein zur Vermeidung weiterer Folgeschäden beseitigt 
werden sollten. 
Das Bauvorhaben und somit auch der Bau einer Straße wird, soweit möglich, die 
Eingriffe so gering wie erforderlich halten. Zum Umgang mit grenznahen Bäumen 
und Sträuchern finden die bundes- bzw. landesgesetzlichen Regelungen aus dem 
BGB und dem Nachbarrechtsgesetz NRW Anwendung. 
 
Zu 8.: 
Die Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-Straße wird mit der Zielsetzung 
geplant, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus der Talente“ zu den 
umliegenden Wohngebieten herzustellen. Hiermit soll eine räumliche Verbindung zu 
dem Wohngebiet hergestellt werden, um das Vorhaben städtebaulich und funktional 
in das Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter anderem den jugendlichen 
Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu Fuß bzw. per Rad nach Ost 
fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle 
Heymannstraße. Eine Beeinträchtigung der benachbarten Grünflächen durch die 
Wegeverbindung ist nicht anzunehmen. 
 
 
Zu 9.: 
Die Festsetzung des rechtskräftigen Landschaftsplans (1987) mit dem 
Entwicklungsziel 2 ist bekannt.  Am 12.06.2010 wurde durch den Rat der Stadt 
Leverkusen die Neuaufstellung des Landschaftsplans beschlossen. Der Beschluss 
zur öffentlichen Auslegung des Entwurfs wurde am 19.02.2024 gefasst und der 
Landschaftsplan im Zeitraum vom 21.05.-17.07.2024 ausgelegt. Der Bereich des 
Planvorhabens des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V 40/I befindet sich nun 
nach dieser Darstellung der Entwicklungskarte innerhalb des räumlichen 
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Geltungsbereiches des Entwicklungszieles 6 „Erhaltung und Entwicklung von 
Sonderbiotopen“. Für den zu bebauenden Bereich des Vorhabens ist jedoch das 
Entwicklungsziel 7.1 „Erhaltung der jetzigen Landschaftsstruktur bis zur möglichen 
Realisierung von Vorhaben der Bauleitplanung“ ausgewiesen. Enthält ein 
Landschaftsplan Darstellungen in Bereichen eines Flächennutzungsplans, für die 
dieser eine bauliche Nutzung vorsieht, tritt der Landschaftsplan gemäß § 20 Abs. 3 
Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) für diese Bereiche außer Kraft, sobald 
ein Bebauungsplan in Kraft tritt und der Träger der Landschaftsplanung dem im 
Beteiligungsverfahren nicht widersprochen hat. 
 
Zu 10.: 
Der Hinweis, dass das Vorhaben §§ 5 Abs. 1 und 9 Abs. 2 
Bundesbodenschutzgesetz widerspräche, wird zur Kenntnis genommen. Der Eingriff 
in den Boden wird im Rahmen des Umweltberichts zum Bebauungsplan ermittelt und 
bewertet. Insgesamt wird der Eingriff in den Boden in seiner Wirkung als mittel bis 
hoch bewertet. Die Eingriffe in das Schutzgut Boden und Fläche werden über die 
biotischen Kompensationsmaßnahmen abgedeckt, die aufgrund ihrer multifaktoriellen 
Wirkung die weitergehenden Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Wasser, 
Klima und Luft sowie Landschaft berücksichtigen. 
 
Den Bedenken, dass die Versiegelung des Vorhabens das Überschwemmungsrisiko 
erhöht, dass entsprechend dimensionierte Regenwassermulden vorgesehen sind, 
welche auf ein 30-jähriges Ereignis konzipiert sind. Hierfür wird ein entsprechender 
Überflutungsnachweis geführt wird. Entsprechend wird nachgewiesen, dass das 
Niederschlagswasser auch bei Starkregen auf dem Gelände zurückgehalten wird und 
nicht auf Nachbarparzellen abfließt.  
 
Zu 11.: 
Die Bedenken, dass das Verkehrsaufkommen unrealistisch angegeben wurde, 
werden zur Kenntnis genommen. Im Zuge des Planungsprozesses wurden die 
Zahlen noch einmal überprüft und zwischen der Stadt Leverkusen und dem 
Vorhabenträger abgestimmt. Da im Rahmen der Planung nach Möglichkeit ein 
Worst-Case angenommen werden soll, wurden nun zusätzlich Besuchsverkehre der 
Sportler*innen am Wochenende ergänzt. Das prognostizierte Verkehrsaufkommen 
durch das Vorhaben erhöht sich dadurch jedoch lediglich minimal.  
 
Zu 12.: 
Die Ziele und Inhalte der Grünsatzung sind ein wesentliches Instrument zur 
Förderung der Klimaschutzziele und der klimaangepassten Innenentwicklung der 
Stadt Leverkusen. Die Grünsatzung wurde jedoch bislang noch nicht beschlossen.  
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans werden diverse Maßnahmen 
zur Klimaanpassung getroffen und entsprechend zeichnerisch bzw. textlich 
festgesetzt. Hierzu zählen ebenfalls die Festsetzung von Grünflächen mit geeigneten 
Bepflanzungen, Versickerungsflächen und die Reduzierung von versiegelter Fläche 
durch z.B. eine geringe Grundflächenzahl. Insgesamt lässt sich somit eine geringe 
Versiegelung reduzieren. Das Klimagutachten durch Peutz Consult stellt dar, dass 
die Veränderungen des Kaltluftgeschehens durch das Vorhaben eher gering 
ausfallen.  
 
Zu 13.: 
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Es handelt sich jedoch um ein Projekt zur Förderung des Leistungssports in 
Leverkusen. Es ist davon auszugehen, dass das Projekt dazu beiträgt, auch 
überregional weiterhin als bedeutsame Sportstadt wahrgenommen zu werden.  
Das Vorhaben wird über ein reguläres, vorhabenbezogenes Bauleitplanverfahren 
planungsrechtlich vorbereitet. Die Aufstellung eines Bebauungsplans obliegt der 
Stadt Leverkusen, die ihre städtebauliche Entwicklung selbst steuern kann. Die 
Aufstellung erfolgt im sog. Regelverfahren, d. h. mit sämtlichen Beteiligungsschritten 
nach den §§ 3, 4 i. V. m. § 4a BauGB.  
 
Zu 14.:  
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung 
vorgenommen. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellt. Flächen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht zur Verfügung stehen, wurden daher nicht aufgezählt. Im Rahmen der 
Begründung der zur Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wird die 
Standortalternativenprüfung jedoch ergänzt. Nachfolgend werden die benannten 
Vorschläge für Standortalternativen entsprechend bewertet:  
 
Schwimmbad Auermühle 
Der Standort des Schwimmbads Auermühle ist gegenwärtig mit 
Flüchtlingsunterkünften genutzt. Aufgrund der mangelnden Alternativen der 
Unterbringung besteht hierfür gegenwärtig kein Alternativstandort. Aufgrund der 
aktuellen globalen Krisen (Kriege, Klimawandel etc.) ist nicht absehbar, dass der 
Standort in kurz- bis mittelfristiger Perspektive anderweitig verfügbar wird. Eine 
Grundstücksverfügbarkeit für eine Vorhabenplanung ist daher nicht gegeben. Dieser 
Standort bietet zudem sowohl Wohnflächenpotential als auch 
Erweiterungsflächenpotential für die Stadt Leverkusen, sollte dieser Standort in 
Zukunft verfügbar sein. Potentielle gefragte Nutzungen wären in dieser Lage z.B. 
eine Kita oder ein Altenwohnheim. Ebenfalls könnte diese Fläche aufgrund der Nähe 
zum Klinikum Leverkusen für gesundheitsaffine Nutzungen infrage kommen 
Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Fläche im gültigen Flächennutzungsplan 
als Grünfläche dargestellt ist.  
 
City C 
Der Standort der City C wird aufgrund der hochverdichteten und mischgenutzten 
Innenstadtlage für die jungen Bewohner*innen als ungeeignet angesehen. Zum Teil 
handelt es sich bei den künftigen Bewohner*innen und Jugendliche mit erhöhtem 
pädagogischen Bedarf sowie nicht deutschsprachigen Sportler*innen. Insofern wird 
die Lage der City C als ungeeignet angesehen. Zusätzlich ist eine 
Grundstücksverfügbarkeit für eine Vorhabenplanung nicht gegeben. Neben der 
Grundstücksverfügbarkeit ist ebenfalls eine Steuerungsmöglichkeit für eine 
Projektplanung nicht gegeben. Der Vorhabenträger ist zudem nicht in der Lage die 
zeitliche Umsetzung und eine wirtschaftliche Kalkulation für das Vorhaben auf dem 
Standort City C zu bestimmen, was eine Umsetzung ausschließt. 
 
St. Josef Krankenhaus 
Das St. Josef Krankenhaus befindet sich nicht im Eigentum des Vorhabenträgers, 
weshalb eine Nutzung als Wohngebäude für Talente nicht möglich ist. 
Dementsprechend sind auch bei diesem Standort die Grundstücksverfügbarkeit 
sowie die Steuerungsmöglichkeit für die Projektplanung nicht gegeben. Eine 
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Kalkulation des Vorhabenträgers kann ebenfalls nicht stattfinden. Das St. Josef 
Krankenhaus bietet zudem ein Nutzungspotenzial für soziale Nutzungen für die Stadt 
Leverkusen. 
 
Grundstück Manforter Straße / Körnerstraße 
Das Grundstück an der Ecke Manforter Straße / Körnerstraße befindet sich nicht im 
Eigentum des Vorhabenträgers. Zusätzlich war zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine anderweitige Entwicklung für die Fläche 
vorgesehen. Die Fläche stand somit nicht zur Disposition. Zusätzlich ist die Fläche 
gegenwärtig im Flächennutzungsplan als eingeschränktes Gewerbegebiet 
dargestellt, was der geplanten Nutzung als Wohngebäude widerspricht.  
 
Unbebaute Grundstücke in der Bahnstadt Opladen 
Alle dort unbebauten Grundstücke befinden sich nicht im Eigentum des 
Vorhabenträgers. Eine Grundstücksverfügbarkeit ist demnach nicht gegeben, eine 
Steuerung des Projektes sowie eine Kalkulation seitens des Vorhabenträgers sind 
nicht möglich. Zusätzlich sehen die städtebaulichen Entwicklungsziele für die 
Bahnstadt Opladen, hinsichtlich der Art und dem Maß der Bebauung, ein solches 
Vorhaben nicht vor.  
 
Es kann somit widerlegt werden, dass ausschließlich Grundstücke im Eigentum von 
Bayer in die Betrachtung der Standortalternativen eingeflossen sind.  
 
Die Behauptung, die Prognose bei Nichtdurchführung der Planung sei eine 
Einschüchterung der Anwohner*innen, kann nicht nachvollzogen werden. Es handelt 
sich hierbei um eine sachliche Bewertung.  
Die Anregung, die Fläche als Naturschutz auszuweisen, wird zur Kenntnis 
genommen. Eine Umwidmung der Fläche als Naherholungsfläche würde jedoch 
einer Enteignung entsprechen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
Den Bedenken hinsichtlich Einschränkungen der Flugsicherheit während der 
Baumaßnahmen wird gefolgt.  
Die Bedenken über die Verwendung falscher Landnutzungsinformationen im 
Klimagutachten wird gefolgt.  
Den Bedenken über eine mögliche Blendwirkung durch die PV-Anlagen wird gefolgt.  
Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht 
hinsichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur 
Verfügung. 
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_08 
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Anmerkung: Die Stellungnahme verfügt über insgesamt 16 Seiten mit geschwärzten 
Unterschriften, welche aufgrund des gleichlautenden Inhalts zur verbesserten 
Lesbarkeit nicht dargestellt werden. Das Schreiben umfasst 181 Unterschriften. 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt und entsprechend 
weiterentwickelt. Den Bedenken zur Erschließung über die Elisabeth-Langgässer-
Straße wird somit gefolgt. Dennoch wird weiterhin eine fußläufige Anbindung des 
Vorhabens an die Elisabeth-Langgässer-Straße vorgesehen.  
Die Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-Straße wird mit der Zielsetzung 
geplant, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus der Talente“ zu den 
umliegenden Wohngebieten herzustellen. Hiermit soll eine räumliche Verbindung zu 
dem Wohngebiet hergestellt werden, um das Vorhaben städtebaulich und funktional 
in das Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter anderem den jugendlichen 
Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu Fuß bzw. per Rad nach Ost 
fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle 
Heymannstraße. Eine unzumutbare Beeinträchtigung der Nachbarschaft ist durch die 
fuß- und radläufige Wegeverbindung nicht anzunehmen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Mit Auswahl der Erschließungsvariante 2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren 
wird eine Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-
Straße sowie der Bertha-von-Suttnerstraße nicht erwartet und somit den geäußerten 
Bedenken zur Erschließungsplanung der Variante 1 entsprochen.  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_09 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Im Regionalplan Köln wie auch im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Stadt 
Leverkusen (2006) wird das Plangebiet überwiegend als Wohnbaufläche dargestellt. 
Damit bereitet der Flächennutzungsplan eine verbindliche Bauleitplanung vor und 
stellt die hier zu erwartende bauliche Entwicklung bereits dar. 
 
Das Plangebiet ist unbebaut und wurde bis vor wenigen Jahren landwirtschaftlich 
genutzt. Gegenwärtig ist die Fläche als Ruderalfläche/Kulturbrache zu bezeichnen.  
Die unterhalb der Ruderalfläche/Kulturbrache vorhandene Düne wurde im 
nordöstlichen Abschnitt im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme zur Wohnbebauung 
an der Elisabeth-Langgässer-Straße durch eine umfängliche 
Renaturierungsmaßnahme berücksichtigt. Im Zusammenhang mit diesem 
Planvorhaben ist als Ausgleichsmaßnahme die Anlage einer artenreichen Mähwiese 
als landschaftstypisches Element der hier vorkommenden sandigen Braunerde 
vorgesehen. Die Maßnahme wird planungsrechtlich sowie vertraglich mit der 
Vorhabenträgerin gesichert. Die Düne wird also eher großflächig als Element 
wiedererlebbar und nicht verdrängt. 
 
Bei der Betrachtung des Luftbildes wird deutlich, dass die Grundstücke Bertha-von-
Suttner-Str. 18-28 an ihrer südlichen Grundstücksgrenze mit Gehölzen abgeschirmt 
sind, die bei entsprechendem Sonnenstand einen Schattenwurf in die nördlich 
liegenden Grundstücksbereiche verursachen. 
Eine Beschattung durch das Gebäude wie auch dessen randliche Bepflanzung ist 
nicht auszuschließen. Aufgrund der Gebäudehöhe von etwa 8,27 m (nördlichstes 
Gebäude) und dem Grenzabstand zu den Grundstücken von etwa 9 m, wird der zu 
erwartende Schatten in der vegetativen Zeit aber wohl vornehmlich von den 
grundstückseigenen Gehölzen gebildet (vgl. https://www.sonnenverlauf.de). 
Da die Sonne in ihrem tageszeitlichen Verlauf parallel der Grundstücksgrenze von 
Ost nach West wandert, wird die Vegetation auch weiterhin ausreichend belichtet. 
 
Die Privatsphäre der umliegenden Anwohner*innen wird durch einen ausreichenden 
baulichen Abstand hinreichend gewahrt. Zusätzlich wird durch den geplanten 
Innenhof des Gebäudes mit Freiflächen darauf hingewirkt, dass die Privatsphäre der 
umliegenden Nachbar*innen gewahrt bleibt und das Freizeitverhalten insbesondere 
im Innenbereich stattfindet. 
Das Recht auf den Erhalt der unbebauten Nachbarschaft existiert nicht. Der 
angesprochene Treffpunkt für Hundebesitzer ist informell und betrifft keine öffentlich-
rechtliche Festsetzung.  
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Die Bedenken bezüglich der Busanbindung werden zur Kenntnis genommen. Die 
Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-Straße wird mit der Zielsetzung geplant, 
eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus der Talente“ zu den umliegenden 
Wohngebieten herzustellen, um das Vorhaben städtebaulich und funktional in das 
Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter anderem den jugendlichen 
Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu Fuß bzw. per Rad nach Ost 
fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den Weg zur Bushaltestelle 
Heymannstraße. 
Im Rahmen des pädagogischen Konzepts für die jugendlichen Sportler*innen soll 
eine selbstbestimmte und eigenständige Mobilität gewährleistet werden, 
insbesondere für die Wege zur Schule. Die Haltestelle „Heymannstr.“ Ist mit einer 
Entfernung von rund 700 m in unter zehn Minuten Fußweg zu erreichen. Die Schulen 
der Sportler*innen können in angemessener Zeit erreicht werden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen wird nicht gefolgt.  
  



56 
 

I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_10 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1.: 
Das Baurecht zur zukünftigen Nutzung der Flächen wird nicht durch den 
Flächennutzungsplan, sondern durch einen Bebauungsplan geschaffen. Hierzu 
wurde gemäß § 12 BauGB ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Vorhaben- 
und Erschließungsplan aufgestellt. Kommunen sind bei vorhabenbezogenen 
Bebauungsplänen gemäß § 12 Abs. 3 Satz 2 BauGB nicht an die Festsetzungen 
nach § 9 BauGB gebunden. Es wird daher, um das Vorhaben dezidiert festzusetzen, 
als bauliche Nutzung ein „Wohnheim für Jugendsportler*innen“ festgesetzt, gemäß 
dem die hier beabsichtigte Nutzung zulässig ist. Durch die Festsetzung eines 
eigenständigen Gebietstyps wird das Baurecht auf solche Nutzungen beschränkt, 
welche konkret beabsichtigt werden. Hierzu zählt die mit dem Wohnheim für die 
Jugendsportler*innen verbundene Wohnform in Wohngruppen sowie die hiermit 
nutzbaren Einrichtungen und Anlagen. Das Wohngruppen-Projekt ermöglicht für die 
Zielgruppe der minderjährigen Sportler*innen, die noch nicht in selbstständigen 
Wohngemeinschaften leben kann, eine durchgängige Betreuung am 
Trainingsstützpunkt in Leverkusen. 
 
Gleichwohl fügt sich der festgesetzte Gebietstyp „Wohnheim für 
Jugendsportler*innen“ in das umliegende Nutzungsspektrum ein, bei dem es sich 
überwiegend um ein faktisches Allgemeines Wohngebiet handelt. Da das Vorhaben 
für die Jugendsportler*innen einen dauerhaften Wohn- und Lebensraum in 
Leverkusen ermöglicht, stimmt das Vorhaben mit den Darstellungen des 
Flächennutzungsplans als Wohnbaufläche überein. Grundsätzlich setzt der FNP 
nicht verbindlich die Art der Wohnnutzung fest, sondern stellt generell die Nutzung 
als Wohn(bau)fläche dar.  
 
Die Zielsetzung der Stadt Leverkusen, Standorte für junge Familien mit 
Eigentumswünschen zu berücksichtigen, ist eine gesamtstädtische Aufgabe. Hierzu 
werden und wurden durch die Stadt Leverkusen eigenständige 
Bebauungsplanverfahren geführt (z. B. BPlan Nr. 217/I „Hitdorf-Ost / nördlich 
Flurstraße“, „BPlan Nr. 203/III „Steinbüchel – Fester Weg“, V 33/I „Rheindorf – 
Wohnbebauung Muldestraße“). Die bauliche und städtebauliche Entwicklung einer 
Stadt beschränkt sich jedoch nicht nur auf die Realisierung von Ein- oder 
Mehrfamilienhäusern. Vielmehr müssen auch anderer Belange zur Stadtentwicklung 
berücksichtigt und ermöglicht werden, insbesondere, wenn hierzu geeignete 
Grundstückflächen im Zusammenhang mit einem privaten Vorhaben zur Verfügung 
stehen. Während viele öffentlichen Flächen für eine Nutzung des Breitensports zur 
Verfügung stehen und auch weiterentwickelt werden können sind im Zusammenhang 
mit dem Leistungssport stehende Vorhaben ein wichtiger Bestandteil zur 
Sportentwicklung junger Talente, die in der heutigen Gesellschaft nicht allein aus 
öffentlichen Geldern und Initiativen heraus entwickelt werden. Grundsätzliche werden 
Talente aus dem Schul- oder Breitensport heraus entdeckt und entscheiden sich ggf. 
für eine Laufbahn im Leistungsbereich, wenn hierzu geeignete Schul- und 
Trainingsbedingungen angeboten werden. In diesem Zusammenhang stellt das 
„Haus der Talente“ eine Möglichkeit für diese Sportler*innen dar, um individuelle 
sportliche Ziele zu verfolgen.  
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Zu 2.: 
Die angrenzenden Wohngebäude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur 
eindeutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. 
Städtebaulich fügt sich der Baukörper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da 
dieser in den bisher unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-
Langgässer-Straße im Osten und des Solitärgebäudes der Kita Löwenburg im 
Westen platziert wird und somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert. Für das 
Vorhaben ist eine überwiegend zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe 
(Gebäudeoberkante) von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für 
den überwiegenden Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Mit der 
zweigeschossigen Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des 
Bodens möglichst zu reduzieren. Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes ist 
somit nur geringfügig höher als die der umliegenden Wohngebäude mit Pult- oder 
Satteldach. Die anliegende Kindertagesstätte Löwenburg weist zudem eine höhere 
Gebäudeoberkante über Normalhöhennull als das Vorhaben auf. Demnach wird 
durch die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die 
effiziente Realisierung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen 
gewährleistet.  
Somit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstücks begrenzt werden. Es 
wird darauf hingewiesen, dass sich westlich des Vorhabens mehrere Solitäre 
befinden, sodass eine Einfügung in die Umgebung gegeben ist. Im Vergleich zu einer 
Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelgebäude, welche sich mutmaßlich besser in 
die (Wohn-)Umgebung einfügen würden, bestehen die Vorteile der geplanten 
Gebäudekubatur darin, dass durch die Konzentration die Freianlagen effektiver 
zugunsten ökologischer Zwecke (Bepflanzung, Versickerung) sowie zur Schaffung 
eines angemessenen Bebauungsabstands zur Wohnbebauung genutzt werden 
können.  
Außerdem wird durch den geplanten Innenhof des Gebäudes mit 
Aufenthaltsangeboten darauf hingewirkt, dass die Privatsphäre der umliegenden 
Nachbar*innen gewahrt bleibt und die Freizeitaktivitäten insbesondere im 
Innenbereich stattfinden.  
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die umliegende Wohnbebauung einen 
Abstand von mindestens 17 m zum geplanten Gebäude aufweist (Abstand Elisabeth-
Langgässer-Straße 10 zur geplanten Baugrenze). Somit ist eine bedrängende 
Wirkung des Vorhabens auszuschließen. Aufgrund der solitären Anordnung bietet 
die kompakte Form des geplanten Gebäudes die Möglichkeit, westlich und östlich 
des Gebäudes Sichtachsen bzw. ökologisch hochwertige Verbindungen zum 
Landschaftsraum auszubilden.  
 
Zu 3.: 
Die Bedenken, dass das Verkehrsaufkommen unrealistisch angegeben wurde, 
werden zur Kenntnis genommen. Im Zuge des Planungsprozesses wurden die 
Zahlen noch einmal überprüft und zwischen der Stadt Leverkusen und dem 
Vorhabenträger abgestimmt. Da im Rahmen der Planung nach Möglichkeit ein 
Worst-Case angenommen werden soll, wurden nun zusätzlich Besuchsverkehre der 
Sportler*innen am Wochenende ergänzt. Das prognostizierte Verkehrsaufkommen 
durch das Vorhaben erhöht sich dadurch jedoch lediglich minimal. 
 
Die Bedenken hinsichtlich der Erschließung des Vorhabens über die Elisabeth-
Langgässer-Straße werden zur Kenntnis genommen. Auf Basis der Erkenntnisse im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 
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unter Abwägung aller Belange wird im weiteren Verfahren die Erschließungsvariante 
Nr. 2 weiterverfolgt und bis zur öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 
2 BauGB entsprechend ausgearbeitet.  
Dennoch wird ein Zugang für eine fußläufige Anbindung an die Elisabeth-
Langgässer-Straße im Rahmen des Bauleitplanverfahrens festgesetzt. Die 
Festsetzung erfolgt mit der Zielsetzung, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus 
der Talente“ zu den umliegenden Wohngebieten herzustellen, um das Vorhaben 
städtebaulich und funktional in das Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter 
anderem den jugendlichen Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu 
Fuß bzw. per Rad nach Ost fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den 
Weg zur Bushaltestelle Heymannstraße. Eine Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit durch den Fuß- und Radverkehr ist jedoch nicht zu erkennen.  
 
Zu 4.: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen einer sachgerechten 
Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB werden alle Belange gegeneinander und 
untereinander abgewogen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Äußerungen bzgl. einer dem Wohnen widersprechenden Nutzung sowie zur 
abweichenden Einordnung des Gebäudekörpers werden nicht geteilt. Mit Auswahl 
der Verkehrsvariante 2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren wird eine 
Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße nicht 
erwartet und somit den geäußerten Bedenken zur Erschließungsplanung der 
Variante 1 entsprochen. 
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_11 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1.: 
Im Rahmen der Bauleitplanung wird durch die Festsetzung der Baugrenzen ein 
entsprechender Abstand zur Wohnbebauung sichergestellt.  
Den Bedenken zur potenziellen Lautstärke der Jugendlichen wird nicht gefolgt. 
Grundsätzlich wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Äußerung über die 
künftige Lärmsituation um eine Annahme handelt. Zudem ist es nicht 
Regelungsinhalt der Bauleitplanung, das Freizeitverhalten der Jugendlichen zu 
beurteilen.  
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Einhaltung der Ruhezeiten bei Nacht 
durch das Pädagogische Konzept und die Bindungen an Schul- und Trainingszeiten 
sichergestellt werden kann.  
 
Die Bedenken über eine Belastung der Elisabeth-Langgässer-Straße durch parkende 
Autos, zum Beispiel durch Mitarbeitende und Eltern an Wettkampftagen, wird zur 
Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. Basierend auf den 
Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung wurde das prognostizierte 
Verkehrsaufkommen für das Vorhaben im Rahmen des Verkehrsgutachtens durch 
das Büro Brilon Bondzio Weiser, Bochum, erneut geprüft. Um den Worst Case 
anzunehmen, wurde hierzu die prognostizierte Verkehrsbelastung durch 
anzunehmenden Besucherverkehr leicht nach oben korrigiert. Es zeigt sich jedoch, 
dass die auf dem Grundstück des Vorhabens vorgesehenen Parkplätze ausreichend 
sind.  
Dies ergibt sich insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es sich bei den künftigen 
Bewohnenden vorwiegend um solche Sportler*innen handeln soll, welche aufgrund 
der größeren Entfernung des Elternhauses zum Standort Leverkusen umziehen 
müssen. Somit wird ein beträchtlicher Teil der Talente nicht aus der Region 
stammen. Teilweise werden die Talente auch aus dem Ausland kommen. 
Regelmäßige Besuche sind somit nicht gegeben.  
Im Rahmen der Schalltechnischen Untersuchung zum Verkehrslärm durch das Büro 
Brilon Bondzio Weiser wurde festgestellt, dass bei einer Erschließung entsprechend 
der Erschließungsvariante 2, keine relevanten Immissionen für das angrenzende 
Wohngebiet entstehen.  
Im Rahmen des verkehrstechnischen Verkehrsgutachtens wurde festgestellt, dass 
die Schallbelastung der Elisabeth-Langgässer-Straße bereits heute zum Teil über 
den Orientierungswerten für ein Allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO 
hinaus belastet ist. Da jedoch die Erschließung von Süden über den Kurtekottenweg 
weiterverfolgt wird, sind schalltechnisch keine relevanten Auswirkungen auf das 
Wohngebiet zu erwarten.  
 
Zu 2.: 
Bei dem Plangebiet und der angrenzenden Fläche zwischen Bertha-von-Suttner-Str. 
/ Elisabeth-Langgässer-Str und Kurtekottenweg handelt es sich nicht um eine Fläche 
für die Naherholung mit öffentlichem Charakter, sondern um eine 
Landwirtschaftsfläche im Eigentum der Fünfte Bayer Real Estate VV GmbH & Co KG 
(FBRE). 
Eine Umwidmung der Fläche als Naherholungsfläche würde einer Enteignung 
entsprechen. 
Derzeit wird die Fläche landwirtschaftlich nicht genutzt und ist verbracht / 
ruderalisiert. Die zwischenzeitlich wild angelegten Trampelpfade und die damit 
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einhergehende Nutzung zur lokalen Naherholung / Hundeausführen werden vom 
Eigentümer geduldet. Aus der Duldung leitet sich aber kein Gewohnheitsrecht und 
erst recht auch keine Forderung nach einer Festsetzung der Naherholung ab. 
Der Vorhabenträger hat sich jedoch dazu bereiterklärt Wegeverbindungen zu 
tolerieren, allerdings wird die Nutzung auch weiterhin auf eigene Gefahr erfolgen. 
 
Die Bedenken, dass das gesamte südliche Areal arrondiert und überbaut wird, sind 
nicht zutreffend. Es wird darüber hinaus darauf hingewiesen, dass sich geplante 
Gebäude lediglich zwischen der Kita Löwenburg sowie der angrenzenden 
Wohnbebauung der „Elisabeth-Langgässer-Straße“ befinden und somit eine 
Arrondierung des Siedlungsgefüges stattfindet. Weiterhin setzt der 
vorhabenbezogene Bebauungsplan V40/I die südlichen Flächen als Grünflächen fest 
und verhindert somit planungsrechtlich eine anderweitige Nutzung. Zusätzlich wird 
darauf verwiesen, dass der Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen an dieser 
Stelle weitere Bauflächen darstellt und ermöglicht, die allerdings von der 
Vorhabenträgerin zugunsten der Ausgleichsfläche (Binnendüne) nicht in Anspruch 
genommen werden. Die mit diesem Planvorhaben vorgesehene 
Kompensationsmaßnahme „artenreiche Mähwiese“ als landschaftstypisches Element 
der sandigen Braunerde der Binnendüne führt letztendlich zu der in der Äußerung 
angemerkten Verbindung zwischen der Düne der Neubauten an der Elisabeth-
Langgässer-Straße sowie der im Rahmen der Errichtung der Feuerwache errichteten 
Ausgleichsfläche südlich vom Kurtekottenweg. 
 
Zu 3.: 
Zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung mit Darstellung des „Erstentwurfs“ 
umfasste der Geltungsbereich des Bebauungsplans vornehmlich die eigentlichen 
Bauflächen des „Haus der Talente“ ohne die geplanten Kompensationsmaßnahmen 
im südlichen Plangebiet Zu einem späteren Zeitpunkt wurde aber die etwa 1 ha 
umfassende Kompensationsfläche in den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans eingebunden, wodurch sich dessen Umgriff entsprechend 
vergrößert hat. 
Im nun vorliegenden Vorhabenplan, Bebauungsplan sowie in der Begründung zum 
Bebauungsplan inkl. Umweltbericht werden in den Kapiteln 13.2.1 und 16 die 
Nutzungstypen – auf Grundlage des derzeitigen Planungsstandes – quantitativ und 
qualitativ beschrieben. 
 
Zu 4.: 
Wie zuvor dargestellt, wurde die Planung zum Zeitpunkt der frühzeitigen Beteiligung 
noch ohne Ausgleichsmaßnahmen dargestellt. 
In der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans inkl. Umweltbericht 
wird aber derzeit bereits weitgehend auf die quantitative und qualitative Gestaltung 
der Kompensationsmaßnahme eingegangen. Im Bebauungsplan sowie im 
Vorhabenplan werden diese Flächen nunmehr dargestellt. 
 
Zu 5.: 
Die Bedenken, dass im Rahmen der Baumaßnahmen Gebäudeschäden durch 
Bodenverdichtungsmaßnahmen entstehen, werden zur Kenntnis genommen. Die 
Gefahr von Erschütterungen während der Bauzeit ist jedoch kein Regelungsinhalt 
der Bauleitplanung.  



67 
 

 
Zu 6.: 
Die Bedenken, dass das Vorhaben in geringer Entfernung zum Flugplatz errichtet 
wird, werden zur Kenntnis genommen. Starts und Landungen des Flugplatzes finden 
gemäß der Ausrichtung der Start- und Landebahn in den Richtungen 150° und 330° 
statt. Der überwiegende Teil der Starts erfolgt gemäß Aussage eines Vertreters des 
Flugplatzes in südlicher Richtung 330° (Süd-Ost). Nördlich des Kurtekottenwegs 
variiert die Höhe der Flugzeuge je nach Windverhältnissen zwischen „wenigen 10 m“ 
bis zu „deutlich mehr als 100 m“. Bereits zum aktuellen Zeitpunkt wird ein Überflug 
des Wohngebiets aufgrund von Vorgaben über einen 30°-Schlenker in Richtung 
Bayerwerk in der Regel vermieden.  
Die Annahme von Gefahren für die künftigen Bewohner*innen durch etwaige 
Abstürze kann grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Allerdings stellen direkte 
Überfluge des Gebäudes eine Ausnahme dar. Dementsprechend ist nicht davon 
auszugehen, dass die Gefahren im Vergleich zur angrenzenden Kindertagesstätte 
oder zur benachbarten Wohnbebauung höher sind.  
 Da gemäß Abstimmung mit der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 – 
Luftverkehr unter Einhaltung der Vorgaben keine Beeinträchtigungen der 
Flugsicherheit zu erwarten sind, wird den Bedenken nicht gefolgt.  
 
Die Situation, dass sich Außenbereichsflächen des Vorhabens innerhalb der 
Planungszone 2 gemäß Seveso-II-Konzept befinden, wird durch die Planung 
berücksichtigt. 
Ausschlaggebend für die Beurteilung hinsichtlich der Störfallthematik ist die 
maximale Anzahl an Personen, die sich zeitgleich innerhalb der Planungszone 2 
aufhalten. In Bezug auf das Vorhaben betrifft dies lediglich die westlichen 
Außenanlagen, da sich das Gebäude selbst außerhalb der Planungszone 2 befindet.  
Es ist davon auszugehen, dass die Sportler*innen in der Regel in Kleingruppen zu 
unterschiedlichen Zeiten mit Sammeltransportern zu den Sportstätten gefahren 
werden. Darüber hinaus ist im Außenbereich innerhalb der Planungszone 2 nicht mit 
Versammlungen zu rechnen. Aufgrund der dennoch bestehenden Betroffenheit des 
innerhalb der Planungszone 2 gelegenen Bereichs wurde ein Maßnahmen- und 
Sicherheitskonzept zur Minderung der Folgen von „Dennoch-Störfällen“ erarbeitet, 
welches Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens sowie des vorgesehenen 
Nutzungskonzepts wird.  
 
Zu 7.: 
Die angrenzenden Wohngebäude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur 
eindeutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. 
Städtebaulich fügt sich der Baukörper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da 
dieser in den bisher unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-
Langgässer-Straße im Osten und des Solitärgebäudes der Kita Löwenburg im 
Westen platziert wird und somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert. Für das 
Vorhaben ist eine zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe (Gebäudeoberkante) 
von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für den überwiegenden 
Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Mit der zweigeschossigen 
Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des Bodens möglichst 
zu reduzieren. Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes ist somit nur geringfügig 
höher als die der umliegenden Wohngebäude mit Pult- oder Satteldach. Die 
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anliegende Kindertagesstätte Löwenburg weist zudem eine höhere 
Gebäudeoberkante über Normalhöhennull als das Vorhaben auf. Demnach wird 
durch die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die 
effiziente Realisierung einen hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen 
gewährleistet. Somit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstücks begrenzt 
werden. 
 
Zu 8.: 
Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelgebäude, welche sich 
mutmaßlich besser in die Umgebung einfügen, bestehen die Vorteile der geplanten 
Gebäudekubatur darin, dass die Freianlagen effektiver zugunsten ökologischer 
Zwecke (Bepflanzung, Versickerung) sowie zur Schaffung eines angemessenen 
Bebauungsabstands zur Wohnbebauung genutzt werden können.  
Außerdem wird durch den geplanten Innenhof des Gebäudes mit 
Aufenthaltsangeboten städtebaulich darauf hingewirkt, dass die Privatsphäre der 
umliegende Nachbar*innen gewahrt bleibt und die Freizeitaktivitäten insbesondere 
im Innenbereich stattfinden. 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die umliegende Wohnbebauung einen 
Abstand von mindestens 17 m zum geplanten Gebäude aufweist. Somit ist eine 
bedrängende Wirkung des Vorhabens auszuschließen. Aufgrund der solitären 
Anordnung bietet die kompakte Form des geplanten Gebäudes die Möglichkeit, 
westlich und östlich des Gebäudes Sichtachsen bzw. ökologisch hochwertige 
Verbindungen zum Landschaftsraum auszubilden.  
 
Zu 9.: 
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung 
vorgenommen. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellt. Flächen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht zur Verfügung stehen, wurden daher nicht aufgezählt. Im Rahmen der 
Begründung der zur Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wird die 
Standortalternativenprüfung jedoch ergänzt. Nachfolgend werden die angeregten 
Standortalternativen bewertet.  
 
Südlich hinter der Brache Weltentdecker 
Die Fläche südlich hinter der Brache der Kita Weltentdecker befindet sich innerhalb 
der Seveso-Schutzzone-II. Eine Neuerrichtung eines Wohngebäudes ist somit nur 
eingeschränkt möglich. Zusätzlich wäre auch bei dieser Nutzung ein Eingriff in den 
Außenbereich und würde damit auch den Darstellungen des gültigen 
Flächennutzungsplans widersprechen. 
 
Gelände links der Straße zu der Currenta-Wetterstation 
Das Gelände neben der Currenta-Wetterstation am Kurtekottenweg ist aufgrund des 
fehlenden Zusammenhangs zum Siedlungskörper ausgeschlossen und nicht mit den 
Zielen des Flächennutzungsplans vereinbar. Durch die Errichtung eines 
Wohngebäudes würde an diesem Standort ein Eingriff in den Außenbereich nach § 
35 BauGB erfolgen, welcher nicht zulässig wäre. Damit würde es zu einer 
Zersiedlung der Landschaft kommen. Zugleich wäre eine Einschränkung der 
ökologischen Funktionen der bestehenden Ausgleichsfläche Binnendüne möglich. 
 



69 
 

  



70 
 

Bullenwiese Schlebusch 
Auf dem Gebiet der Bullenwiese in Schlebusch befindet sich gegenwärtig keine 
unbebaute Potenzialfläche. Da in dem Gebiet zum aktuellen Zeitpunkt keine 
Informationen über ungenutzte Flächen bestehen, besteht für diesen Standort keine 
adäquate Standortalternative. Für diesen Bereich existiert bereits eine Planung, die 
dem Vorhaben des „Haus der Talente“ entgegensteht. 
 
Auermühle 
Der Standort des Schwimmbads Auermühle ist gegenwärtig mit 
Flüchtlingsunterkünften genutzt. Aufgrund der mangelnden Alternativen der 
Unterbringung besteht hierfür gegenwärtig kein Alternativstandort. Aufgrund der 
aktuellen globalen Krisen (Kriege, Klimawandel etc.) ist nicht absehbar, dass der 
Standort in kurz- bis mittelfristiger Perspektive anderweitig verfügbar wird. Eine 
Grundstücksverfügbarkeit für eine Vorhabenplanung ist daher nicht gegeben. Dieser 
Standort bietet zudem sowohl Wohnflächenpotential als auch 
Erweiterungsflächenpotential für die Stadt Leverkusen, sollte dieser Standort in 
Zukunft verfügbar sein. Potentielle gefragte Nutzungen wären in dieser Lage z.B. 
eine Kita oder ein Altenwohnheim. Ebenfalls könnte diese Fläche aufgrund der Nähe 
zum Klinikum Leverkusen für gesundheitsaffine Nutzungen infrage kommen 
Zusätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die Fläche im gültigen Flächennutzungsplan 
als Grünfläche dargestellt ist. 
 
Lindner-Hotel 
Das Hotel Lindner ist aus Sicht des Vorhabenträgers für eine dauerhafte 
Wohnunterbringung von jugendlichen Sportler*innen ungeeignet. Aufgrund der 
unmittelbaren Nähe zur (heranrückenden) Autobahn 1 sind zu hohe 
Lärmimmissionen für eine Wohnnutzung jugendlicher Sportler*innen zu erwarten. 
Zusätzlich handelt es sich bei den Zimmern überwiegend um Nordausrichtung. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. Den geäußerten Bedenken 
hinsichtlich Gebäudekörper, Lärmemissionen und Gebäudeschäden wird nicht 
gefolgt.  
Den Äußerungen zur Sicherheit der Bewohner sowie zu Kompensationsflächen wird 
durch die Planung entsprochen.  
Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht 
hinsichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur 
Verfügung. 
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_12 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1.: 
Der ehemals aufgestellte Bebauungsplan Nr. 206/I zur Kindertagesstätte Löwenburg 
ist kein Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens V40/I und somit kein Bestandteil 
der planerischen Abwägung. 
Zu 2.: 
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung 
vorgenommen. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellt. Flächen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht zur Verfügung stehen, wurden daher nicht aufgezählt. Im Rahmen der 
Begründung der zur Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wird die 
Standortalternativenprüfung jedoch ergänzt. Nachfolgend werden die angeregten 
Standortalternativen bewertet.  
 
Lindner-Hotel 
Das Hotel Lindner ist aus Sicht des Vorhabenträgers für eine dauerhafte 
Wohnunterbringung von jugendlichen Sportler*innen ungeeignet. Aufgrund der 
unmittelbaren Nähe zur (heranrückenden) Autobahn 1 sind zu hohe 
Lärmimmissionen für eine Wohnnutzung jugendlicher Sportler*innen zu erwarten. 
Zusätzlich handelt es sich bei den Zimmern überwiegend um Nordausrichtung. 
 
Anmietung von Wohnungen in Leverkusen 
Die fehlende Eignung der Anmietung von Wohnungen ergibt sich bereits aus dem 
pädagogischen Konzept zum Haus der Talente. Zielgruppe des Haus der Talente 
sind Sportler*innen im Alter von 14-17 Jahren, die vor allem aus entfernteren 
Regionen in Deutschland oder aus dem EU-Ausland kommen. Durch den 
besonderen sozialpädagogischen Hintergrund des „Haus der Talente“ ist die 
Unterbringung von unter 16-Jährigen möglich. Der Tagesablauf der Jugendlichen 
wird mit Unterstützung des pädagogischen Personals durch eine feste Tagesstruktur 
gegliedert.  
Damit soll das Wohn- und Betreuungskonzept vom TSV Bayer 04 Leverkusen und 
von der Bayer04 Fußball GmbH erweitert werden.  
Sowohl beim TSV als auch bei der Fußball AG werden ebenso betreute WGs 
angeboten, welche jedoch erst ab einem Alter von 16 bzw. 17 Jahren als 
pädagogisch sinnvoll erachtet werden.  
 
Zu 3.: 
Die angrenzenden Wohngebäude unterscheiden sich aufgrund ihrer Baustruktur 
eindeutig von der Kubatur und Erscheinung des geplanten Wohnheims. 
Städtebaulich fügt sich der Baukörper allerdings in die Siedlungsstruktur ein, da 
dieser in den bisher unbebauten Bereich zwischen der Bebauung der Elisabeth-
Langgässer-Straße im Osten und des Solitärgebäudes der Kita Löwenburg im 
Westen platziert wird und somit den vorhandenen Siedlungsrand arrondiert. Für das 
Vorhaben ist eine überwiegend zweigeschossige Bauweise mit einer Höhe 
(Gebäudeoberkante) von bis zu 8,27 m über dem Geländeniveau vorgesehen. Für 
den überwiegenden Teil ist lediglich eine Höhe von max. 6,52 m geplant. Mit der 
zweigeschossigen Bauweise wird der Zielsetzung entsprochen, die Versiegelung des 
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Bodens möglichst zu reduzieren. Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes ist 
somit nur geringfügig höher als die der umliegenden Wohngebäude mit Pult- oder 
Satteldach. Die anliegende Kindertagesstätte Löwenburg weist zudem eine höhere 
Gebäudeoberkante über Normalhöhennull als das Vorhaben auf. Demnach wird 
durch die geplante zweigeschossige Bebauung mit Flach- bzw. Pultdach die 
effiziente Realisierung einer hohen Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen 
gewährleistet. Somit kann die erforderliche Versiegelung des Grundstücks begrenzt 
werden.  
Im Vergleich zu einer Anordnung mehrerer kleinteiliger Einzelgebäude, welche sich 
mutmaßlich besser in die (Wohn-)Umgebung einfügen würden, bestehen die Vorteile 
der geplanten Gebäudekubatur darin, dass durch die Konzentration die Freianlagen 
effektiver zugunsten ökologischer Zwecke (Bepflanzung, Versickerung) sowie zur 
Schaffung eines angemessenen Bebauungsabstands zur Wohnbebauung genutzt 
werden können.  
Außerdem wird durch den geplanten Innenhof des Gebäudes mit 
Aufenthaltsangeboten darauf hingewirkt, dass die Privatsphäre der umliegenden 
Nachbar*innen gewahrt bleibt und die Freizeitaktivitäten insbesondere im 
Innenbereich stattfinden.  
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die umliegende Wohnbebauung einen 
Abstand von mindestens 17 m zum geplanten Gebäude aufweist. Somit ist von einer 
bedrängenden Wirkung des Vorhabens nicht auszugehen. Aufgrund der solitären 
Anordnung bietet die kompakte Form des geplanten Gebäudes die Möglichkeit, 
westlich und östlich des Gebäudes Sichtachsen bzw. ökologisch hochwertige 
Verbindungen zum Landschaftsraum auszubilden.  
 
Zu 4.: 
Das Kaltluftgutachten von Peutz Consult schließt signifikante Auswirkungen des 
Vorhabens auf die nächtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel 
und nachvollziehbar aus. Aufgrund der vorherrschenden guten 
Durchlüftungsverhältnisse und der verhältnismäßig geringen Größe des 
Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungsbedingten Änderungen 
der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen 
hinaus auszugehen. Die Empfehlungen des Gutachtens zur Verringerung der zu 
erwartenden Auswirkungen werden im Rahmen der Planung berücksichtigt.  
 
Zu 5.: 
Die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung veröffentlichte Artenschutzprüfung mit 
Stand 06.11.2023 vom Büro DMT führte auf Seite 3 einen Haftungsausschluss 
(Disclaimer) auf. Dieser Haftungsausschluss wird im aktuellen und überarbeiteten 
Artenschutzgutachten mit Stand 15.07.2024 nicht mehr mit aufgeführt. Das 
Artenschutzgutachten wurde fachtechnisch korrekt erstellt, geprüft und bewertet. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht 
hinsichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur 
Verfügung. Die Äußerungen hinsichtlich des Standortes sowie zum Gebäudekörper 
werden nicht geteilt. Die klimatischen sowie die relevanten Gesichtspunkte zum 
Artenschutz werden durch die Planung berücksichtigt. Mit Auswahl der 
Verkehrsvariante 2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren wird eine 
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Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße sowie 
der Bertha-von-Suttnerstraße nicht erwartet und somit den geäußerten Bedenken 
gegenüber der Erschließungsplanung der Variante 1 entsprochen. 
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_13 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme, welche sich gegen die Erschließungsvariante 1 ausspricht, wird 
zur Kenntnis genommen. Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller 
Belange wird im weiteren Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt 
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und bis zur öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
entsprechend ausgearbeitet.  
Somit ist nachfolgend keine weitere Abwägung erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Mit Auswahl der Variante 2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren wird eine 
Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße sowie 
angrenzenden Straßen nicht erwartet und somit den geäußerten Bedenken zur 
Erschließungsplanung der Variante 1 gefolgt. 
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_14 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1.: Die Bedenken über eine mögliche Gesundheitsbeeinträchtigung werden nicht 
geteilt. Das Kaltluftgutachten von Peutz Consult schließt signifikante Auswirkungen 
des Vorhabens auf die nächtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung 
plausibel und nachvollziehbar aus. Aufgrund der vorherrschenden guten 
Durchlüftungsverhältnisse und der verhältnismäßig geringen Größe des 
Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungsbedingten Änderungen 
der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen 
hinaus auszugehen. Die Empfehlungen des Gutachtens zur Verringerung der zu 
erwartenden Auswirkungen werden im Rahmen der Planung berücksichtigt. Die 
Bedenken können daher nicht nachvollzogen werden.  
 
Zu 2.: Die Bedenken hinsichtlich der Erschließung des Vorhabens über die Elisabeth-
Langgässer-Straße werden zur Kenntnis genommen. Auf Basis der Erkenntnisse im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 
unter Abwägung aller Belange wird im weiteren Verfahren die Erschließungsvariante 
Nr. 2 weiterverfolgt und bis zur öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 
2 BauGB entsprechend ausgearbeitet.  
Dennoch wird ein Zugang für eine fußläufige Anbindung an die Elisabeth-
Langgässer-Straße im Rahmen des Bauleitplanverfahrens festgesetzt. Die 
Festsetzung erfolgt mit der Zielsetzung, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus 
der Talente“ zu den umliegenden Wohngebieten herzustellen, um das Vorhaben 
städtebaulich und funktional in das Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter 
anderem den jugendlichen Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu 
Fuß bzw. per Rad nach Ost fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den 
Weg zur Bushaltestelle Heymannstraße. Eine Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit durch den Fuß- und Radverkehr ist jedoch nicht zu erwarten.  
 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und hinsichtlich der nicht 
weiterverfolgten Verkehrserschließung über die Elisabeth-Langgässer-Straße 
entsprochen. Den geäußerten Bedenken hinsichtlich Gesundheitsgefahr wird nicht 
gefolgt.  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_15 

 
 
  



81 
 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Zu 1.: Die Bedenken über eine mögliche Gesundheitsbeeinträchtigung werden nicht 
geteilt. Das Kaltluftgutachten von Peutz Consult schließt signifikante Auswirkungen 
des Vorhabens auf die nächtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung 
plausibel und nachvollziehbar aus. Aufgrund der vorherrschenden guten 
Durchlüftungsverhältnisse und der verhältnismäßig geringen Größe des 
Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungsbedingten Änderungen 
der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen 
hinaus auszugehen. Die Empfehlungen des Gutachtens zur Verringerung der zu 
erwartenden Auswirkungen werden im Rahmen der Planung berücksichtigt. Die 
Bedenken können daher nicht nachvollzogen werden.  
 
Die Bedenken hinsichtlich der Erschließung des Vorhabens über die Elisabeth-
Langgässer-Straße werden zur Kenntnis genommen. Auf Basis der Erkenntnisse im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie 
unter Abwägung aller Belange wird im weiteren Verfahren die Erschließungsvariante 
Nr. 2 weiterverfolgt und bis zur öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 
2 BauGB entsprechend ausgearbeitet.  
Dennoch wird ein Zugang für eine fußläufige Anbindung an die Elisabeth-
Langgässer-Straße im Rahmen des Bauleitplanverfahrens festgesetzt. Die 
Festsetzung erfolgt mit der Zielsetzung, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus 
der Talente“ zu den umliegenden Wohngebieten herzustellen, um das Vorhaben 
städtebaulich und funktional in das Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter 
anderem den jugendlichen Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu 
Fuß bzw. per Rad nach Ost fortbewegen zu können. Dies betrifft unter anderem den 
Weg zur Bushaltestelle Heymannstraße. Eine Beeinträchtigung der 
Verkehrssicherheit durch den Fuß- und Radverkehr ist jedoch nicht zu erwarten.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und hinsichtlich der nicht 
weiterverfolgten Verkehrserschließung über die Elisabeth-Langgässer-Straße 
entsprochen. Den geäußerten Bedenken hinsichtlich Gesundheitsgefahr wird nicht 
gefolgt.  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_16 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu 1.: 
Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims für junge Sportler*innen ist das 
Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige Eingriff in die bisher 
unbebaute Fläche korrespondiert mit dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt 
Leverkusen, der hier Wohnbaufläche darstellt. 
Der mit dem Vorhaben verbundene Eingriff wird innerhalb des Geltungsbereiches 
des Bebauungsplans sowie auch angrenzend an diesen durch Maßnahmen zum 
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Ausgleich (u.a. Anlage einer artenreichen Mähwiese, Anlage von Gehölzflächen) 
vollständig kompensiert. 
Das Vorhaben ist nicht vergleichbar mit einer sozialen Jugendeinrichtung, sondern 
stellt eine eigenständige Wohnform dar, die sich in die bauliche Struktur der 
Umgebung integriert. 
Die Mobilität der Bewohner kann eigenständig angenommen werden. Grundsätzlich 
ist die Anbindung an das regionale Busnetz sowie an den überregionalen 
Bahnverkehr gegeben und kann per Fuß, Rad oder Roller günstig erreicht werden. 
 
Zu 2.: 
Die Bedenken, dass bei dem Vorhaben durch Lärmvorbelastung gesunde 
Wohnverhältnisse sichergestellt werden müssen, wurde im Bebauungsplanverfahren 
betrachtet. Aufgrund der bestehenden Lärmvorbelastung wurden zwei 
schalltechnische Gutachten erarbeitet, welche die Belastung ermittelt haben und 
darauf aufbauend entsprechende Maßnahmen empfehlen. Den Bedenken wird aus 
den nachfolgenden Gründen nicht gefolgt: 
Das Vorhaben grenzt an einen durch den Willy-Brandt-Ring, die Edith-Weyde-Straße 
und den Mutzbach abgegrenzten Siedlungskörper. Innerhalb dessen befinden sich 
unter anderem eine Tankstelle sowie mehrere Anlagen für soziale Zwecke. Somit 
entspricht das Gebiet nicht einem reinen Wohngebiet gemäß § 3 BauNVO, sondern 
einem Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO. 
Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass die DIN 18005 nicht wie behauptet, 
Lärmgrenzwerte, sondern Orientierungswerte angibt. Die TA Lärm stellt 
Immissionsrichtwerte dar. Diese können im Rahmen der planerischen Abwägung 
unter bestimmten Umständen überwunden werden.  
Die schalltechnische Untersuchung zum Verkehrslärm wurde durch das 
Ingenieurbüro Brilon, Bondzio, Weiser - Ingenieurgesellschaft für Verkehrswesen 
mbH durchgeführt.  
Das Gutachten stellt dar, dass bereits im Analysefall tags und nachts die 
Orientierungswerte der DIN 18005 an den meisten Immissionsorten im Tages- und 
Nachtzeitraum überschritten sind. Die durch das Vorhaben erzeugte Steigerung der 
Schallimmissionen ist jedoch geringfügig, sodass keine wahrnehmbare Erhöhung der 
Immissionen durch das Vorhaben zu erwarten ist. Insbesondere im Nachtzeitraum 
sind keine zusätzlichen Fahrten zu erwarten. Lediglich durch Reflexionen durch das 
neue Gebäude wäre mit einer leichten Erhöhung der Immissionsbelastung zu 
rechnen.  
Zum Gewerbelärm wurde durch die Currenta GmbH & Co. OHG eine 
schalltechnische Untersuchung durchgeführt. Im Nachtzeitraum ist eine 
Überschreitung der Immissionsrichtwerte festzustellen. Wenn gewerblich oder 
industriell genutzte Gebiete und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen, 
können gemäß Nr. 6.7 TA Lärm (1) die Immissionsrichtwerte für die zum Wohnen 
dienenden Gebiete auf einen geeigneten Zwischenwert erhöht werden, soweit dies 
nach der gegenseitigen Pflicht zur Rücksichtnahme erforderlich ist. Dabei ist 
vorauszusetzen, dass der Stand der Lärmminderungstechnik gemäß Nr. 2.5 TA Lärm 
(1) eingehalten ist. 
Bei dem Vorhaben handelt es sich somit um eine Nutzung, die grundsätzlich auch in 
einem Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO zulässig wäre. In einem Mischgebiet würden 
die Immissionsrichtwerte eingehalten werden. Somit liegen in dem Plangebiet in 
Bezug auf Wohnnutzungen keine unzumutbaren oder gar gesundheitsschädigenden 
Immissionsbelastungen vor.  
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Da weder beim Verkehrs- noch beim Gewerbelärm die Grenze zur der potenziellen 
Gesundheitsgefährdung erreicht wird, kann die Behauptung des Einwendenden nicht 
nachvollzogen werden.  
 
Zu 3.: 
Im Vorfeld der Planung sowie zur frühzeitigen Beteiligung erfolgte eine Betrachtung 
von Verkehrsvarianten sowohl vom Kurtekottenweg als auch über die  
Elisabeth-Langgässer-Straße. Sowohl der verkehrliche als auch der 
entwässerungstechnische Anschluss sind sowohl über den Kurtekottenweg als auch 
über die Elisabeth-Langgässer-Straße möglich.  
 
Zu 4.: 
Die Situation, dass sich Außenbereichsflächen des Vorhabens innerhalb der 
Planungszone 2 gemäß Seveso-II-Konzept befinden, wird durch die Planung 
berücksichtigt. 
Ausschlaggebend für die Beurteilung hinsichtlich der Störfallthematik ist die 
maximale Anzahl an Personen, die sich zeitgleich innerhalb der Planungszone 2 
aufhalten. In Bezug auf das Vorhaben betrifft dies lediglich die westlichen 
Außenanlagen, da sich das Gebäude selbst außerhalb der Planungszone 2 befindet.  
Es ist davon auszugehen, dass die Sportler*innen in der Regel in Kleingruppen zu 
unterschiedlichen Zeiten mit Sammeltransportern zu den Sportstätten gefahren 
werden. Darüber hinaus ist im Außenbereich innerhalb der Planungszone 2 nicht mit 
Versammlungen zu rechnen. Aufgrund der dennoch bestehenden Betroffenheit des 
innerhalb der Planungszone 2 gelegenen Bereichs wurde ein Maßnahmen- und 
Sicherheitskonzept zur Minderung der Folgen von „Dennoch-Störfällen“ erarbeitet, 
welches Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens sowie des vorgesehenen 
Nutzungskonzepts wird. 
Die angrenzenden Einrichtungen (Kita Löwenburg) sind nicht Teil der planerischen 
Abwägung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I.  
 
Zu 5.: 
Die Textpassage in der Begründung, der Stadtteil Wiesdorf sei mit Blick auf negative 
Klimaereignisse vulnerabel, bezieht sich nicht explizit auf den Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I.  
Durch das Kaltluftgutachten von Peutz Consult wurde festgestellt, dass durch das 
Vorhaben nur geringe Auswirkungen auf das Kaltluftgeschehen zu erwarten sind.  
 
Das Plangebiet liegt nicht im Bereich einer Flutmulde, sondern wie unter Punkt 6. der 
Einwendung vom Einwendenden selbst beschrieben wird, im Bereich einer 
Binnendüne. Die angesprochene Flutmulde verläuft etwa 100-130 m südwestlich 
parallel zum Kurtekottenweg. Das Kapitel 13.1.2 des Umweltberichts stellt in einem 
beigefügten Plan die geologischen Verhältnisse dar. 
Des Weiteren wird im Umweltbericht Kapitel 13.1.3 die Gefahr von Hochwasser- und 
Starkregenereignissen dargestellt, dort heißt es: 
 
zu 

„Hochwassergefahren und -risiko gem. § 74 WHG  
Die Auswertung der Hochwassergefahren- und der Hochwasserrisikokarten 
(Land NRW https://www.wms.nrw.de/umwelt/HW_Gefahrenkarte? - 
https://www.wms.nrw.- de/umwelt/HW_Risikokarte?) zeigen, dass das 
Plangebiet erst bei einem Hochwasser niedriger Wahrscheinlichkeit (>HQ500 
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Extremhochwasser, das im Mittel deutlich seltener als alle 100 Jahre auftritt) 
an seinem südwestlichen Rand im Übergang zur Kita Löwenburg ohne 
technischen Hochwasserschutz auf nur wenigen Quadratmetern um 0,0-0,5 
m überflutet wird.“ 

 
zu 

„Starkregen  
Die Auswertung der Starkregenkarte (Land NRW https://sgx.geodatenzent-
rum.de/wms_starkregen?) gibt ein ähnliches Bild wie die Karte der 
Hochwassergefahren und -risiken wieder. Nur bei seltenen (100-jährlichen 
Ereignissen werden im Südwesten des Plangebietes, an der Grenze zur Kita 
Löwenburg wenige Quadratmeter um 0,0-0,5 m überflutet.“ 

 
Die o.g. Ereignisse werden innerhalb des Planverfahrens betrachtet und 
berücksichtigt.  
 
Die Bedenken, dass das Vorhaben innerhalb der Erdbebenzone 1 liegt, werden zur 
Kenntnis genommen. Die Erdbebenzone 1 erstreckt sich nicht nur auf den 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, sondern über 
beträchtliche Teile des Stadtgebiets von Leverkusen, darunter die gesamte nähere 
Umgebung. Es liegen keine Hinweise über eine besondere Gefahr im 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans vor.  
 
Zu 6.: 
Das Plangebiet ist unbebaut und wurde bis vor wenigen Jahren landwirtschaftlich 
genutzt. Gegenwärtig ist die Fläche als Ruderalfläche/Kulturbrache zu bezeichnen.  
Die unterhalb der Ruderalfläche/Kulturbrache vorhandene Düne wurde im 
nordöstlichen Abschnitt im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme zur Wohnbebauung 
an der Elisabeth-Langgässer-Straße durch eine umfängliche 
Renaturierungsmaßnahme berücksichtigt. Im Zusammenhang mit diesem 
Planvorhaben ist als Ausgleichsmaßnahme die Anlage einer artenreichen Mähwiese 
als landschaftstypisches Element der hier vorkommenden sandigen Braunerde 
vorgesehen. Die Maßnahme wird planungsrechtlich sowie vertraglich mit der 
Vorhabenträgerin gesichert. Die Düne wird also eher großflächig als Element 
wiedererlebbar und nicht verdrängt. 
Die vorgebrachte Darstellung zu Amphibien und Reptilien kann fachlich nicht 
bestätigt werden, da die notwendigen Lebensraumbestandteile für Amphibien wie 
z.B. temporäre oder dauerhafte Gewässer fehlen. Auch eine ältere 
artenschutzrechtliche Prüfung aus dem Jahr 2012 (STADT LEVERKUSEN - Bebauung 
der Magerstandorte Edith-Weyde-Straße, Leverkusen) gibt für das Plangebiet und 
dessen unmittelbarem Umfeld keine Amphibien und ebenso auch keine Reptilien – 
insbesondere Zauneidechse – an. 
In der Artenschutzprüfung wurde nicht ausgeführt, dass bei den Kartierungen eine 
Zauneidechse gefunden worden sei. Vielmehr ist es so, dass während der 
Begehungen im Plangebiet und in der angrenzenden Ruderalfläche keine 
Zauneidechse gefunden wurde. Jedoch geht die Artenschutzprüfung davon aus, 
dass sowohl die Kompensationsfläche südwestlich des Kurtekottenweges wie auch 
die renaturierte Düne von Zauneidechsen besiedelt wird. Die derzeitige 
Ruderalfläche wird aber aufgrund mehrerer Ungunstfaktoren (vgl. Ausführungen in 
der Artenschutzprüfung) wohl vornehmlich nur „durchwandert“, um eine der beiden 
zuvor beschriebenen Flächen zu erreichen. 
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Dass die nunmehr als „artenreiche Mähwiese“ geplante Ausgleichsmaßnahme 
aufgrund der Hundefreilauffläche nicht etabliert werden könne, stellt sich anders dar. 
In Bezug auf die Reptilien wird in der Artenschutzprüfung folgende differenzierte 
Aussage getroffen: 

„Offenbar ist in der zumeist dicht bewachsenen Fläche des Flurstücks 383 
und damit auch im Plangebiet der Raumwiderstand zu hoch, so dass 
Zauneidechsen allenfalls sporadisch und ggf. nach Mahd der 
Ruderalfläche zwischen der Binnendüne und der Kompensationsfläche 
westlich des Kurtekottenweges das Gebiet durchqueren, ohne sich lange 
im Gebiet aufzuhalten. Zum anderen trifft auch für die Eidechsen zu, was 
bereits bei den Vögeln ausgeführt wurde: Die intensive Beunruhigung 
durch die Nutzung des Gebietes als Verbindungsweg sowie vor allem das 
Hunde-Ausführen mit z.T. freilaufenden Hunden haben einen sehr starken 
Störungseffekt auch auf Reptilien.“ 

 
 
Die geplante Ausgleichsfläche soll, ähnlich wie die renaturierte Düne, eingezäunt und 
dadurch weitgehend beruhigt werden. Somit soll sich der Lebensraum als Bindeglied 
zwischen der renaturierten Düne und der Kompensationsfläche südwestlich des 
Kurtekottenweges entwickeln können. 
Die Fläche wird aber an ihrem Außenrand begehbar sein. 
 
Zu 7.: 
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung 
vorgenommen. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan dargestellt. Flächen, die aus verschiedenen 
Gründen nicht zur Verfügung stehen, wurden daher nicht aufgezählt. Im Rahmen der 
Begründung der zur Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB wird die 
Standortalternativenprüfung jedoch ergänzt. Nachfolgend werden die angeregten 
Standortalternativen bewertet.  
 
Ehemaliges Postgelände in Wiesdorf 
Das ehemalige Postgelände in Wiesdorf ist aufgrund der Insellage zwischen dem 
starkbefahrenen Europaring und der Eisenbahnverbindung schalltechnisch stark 
vorbelastet und zudem sozialräumlich für eine Unterbringung jugendlicher 
Sportler*innen ungeeignet.  
 
City C 
Der Standort der City C wird aufgrund der hochverdichteten und mischgenutzten 
Innenstadtlage für die jungen Bewohner*innen als ungeeignet angesehen. Zum Teil 
handelt es sich bei den künftigen Bewohner*innen und Jugendlichen mit erhöhtem 
pädagogischen Bedarf sowie nicht deutschsprachigen Sportler*innen. Insofern wird 
die Lage der City C als ungeeignet angesehen. Zusätzlich ist eine 
Grundstücksverfügbarkeit für eine Vorhabenplanung nicht gegeben. Neben der 
Grundstücksverfügbarkeit ist ebenfalls eine Steuerungsmöglichkeit für eine 
Projektplanung nicht gegeben. Der Vorhabenträger ist zudem nicht in der Lage die 
zeitliche Umsetzung und eine wirtschaftliche Kalkulation für das Vorhaben auf dem 
Standort City C zu bestimmen, was eine Umsetzung ausschließt. 
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Nähe des Kinopolis Wöhlerstraße 
Es wird davon ausgegangen, dass damit die Grünfläche gegenüber des Kinos 
gemeint ist. Der vorgeschlagene Standort an der Wöhlerstraße wird aufgrund der 
hochverdichteten und mischgenutzten Innenstadtlage für die jungen Bewohner*innen 
als ungeeignet angesehen. Der vorgeschlagene Standort weist insbesondere 
aufgrund der Verkehrsbelastung eine hohe Immissionsvorbelastung vor.  
Neben der Darstellung im Flächennutzungsplan als Grünfläche scheidet der Standort 
auch aufgrund der Grundstücksgröße von 2.700 m² aus.  
Auch benachbarte Wohnlagen scheiden aufgrund der Lage und 
Immissionsvorbelastung aus.  
 
Nähe der Landrat-Lukas-Schule 
In der Nähe des Sportgymnasiums der Landrat-Lukas-Schule sind keine geeigneten 
Standortalternativen bekannt. Da nur ein Teil der künftigen Bewohner*innen diese 
Schule besuchen wird, ist der Standort  
 
Unbebaute Grundstücke in der Bahnstadt Opladen 
Alle dort unbebauten Grundstücke befinden sich nicht im Eigentum des 
Vorhabenträgers. Eine Grundstücksverfügbarkeit ist demnach nicht gegeben, eine 
Steuerung des Projektes sowie eine Kalkulation seitens des Vorhabenträgers sind 
nicht möglich. Zusätzlich sehen die städtebaulichen Entwicklungsziele für die 
Bahnstadt Opladen, hinsichtlich der Art und dem Maß der Bebauung, ein solches 
Vorhaben nicht vor.  
 
Zu 8.: 
In Punkt 8 der Einwendung werden zuvor dargestellte Bedenken auf das 
Gesamtgebiet Kurtekotten übertragen und damit verallgemeinert. Es wird somit auf 
die entsprechenden Erwiderungen bei den plangebietsbezogenen Aspekten 
verwiesen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. Im Ergebnis steht 
hinsichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als Alternative zur 
Verfügung. Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims für junge 
Sportler*innen ist das Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige 
Eingriff in die bisher unbebaute Fläche korrespondiert mit dem gültigen 
Flächennutzungsplan der Stadt Leverkusen und ist verhältnismäßig. Der geplante 
Eingriff wird durch Ausgleichsmaßnahmen vollständig kompensiert. Der Äußerung 
zur Bebauung und Versiegelung wird daher nicht gefolgt.  
Die Äußerungen hinsichtlich der einseitigen Erschließung werden nicht geteilt. Die 
die immissionsbezogenen, klimatischen und die relevanten Gesichtspunkte zum 
Artenschutz sowie die sicherheitsbezogenen Aspekte zur Seveso-Planungszone 
werden durch die Planung berücksichtigt.  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_17 
 

 

 
 
Anmerkung: Die Stellungnahme verfügt über insgesamt 7 Seiten mit geschwärzten 
Unterschriften, welche aufgrund des gleichlautenden Inhalts zur verbesserten 
Lesbarkeit nicht dargestellt werden. Das Schreiben umfasst 69 Unterschriften. 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Erschließungsplanung 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 (Kurtekotten) weiterverfolgt und 
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entsprechend konkretisiert. Der Äußerung, im weiteren Verfahren die Variante 1 
(Elisabeth-Langgässer-Straße) weiterzuverfolgen, wird nicht gefolgt. 
Die Entscheidung für eine Erschließung über den Kurtekottenweg begründet sich in 
der Abwägung, die mehrheitlich von der Bewohnerschaft der Wohnsiedlung 
(Elisabeth-Langgässer-Straße, Bertha-von-Suttner-Straße, Fontanestraße) 
geäußerten Bedenken zur Veränderung der Verkehrs- und Wohnsituation zu 
berücksichtigen. Hierdurch wird der Bestands- und dauerhaften Wohnnutzung mehr 
Gewicht zugesprochen gegenüber der Erschließungssituation über den 
Kurtekottenweg, der keine/kaum Wohnbebauung aufweist. Eine Beeinflussung der 
bestehenden Wohngrundstücke durch die mit dem Bauvorhaben verbunden 
Nutzungen lässt sich durch die Erschließungsplanung von Westen insgesamt 
reduzieren. 
Für die Nutzungen der benachbarten Kindertagesstätte wird das Vorhaben nur einen 
unwesentlichen Einfluss haben, da aufgrund der versetzten Lage der beiden 
Gebäudekörper sowie der sich unterscheidenden Hauptnutzungszeiten keine 
signifikanten Störfaktoren zu erwarten sind.  
 
Verkehrsentwicklung 
Aufgrund des auf dem Kurtekottenweg prognostizierten zusätzlichen 
Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben ist in Relation nur eine geringe 
Mehrbelastung der Straße zu erwarten. Durch das Vorhaben wird gemäß dem 
erstellten Verkehrsgutachten ein Mehrverkehr von ca. 30 Fahrten wochentags bzw. 
ca. 52 Fahrten am Wochenende pro Tag ausgelöst. Dies entspricht allerdings in 
Relation zum vorhandenen Verkehr auf dem Kurtekottenweg nur einem geringen 
Zuwachs. Die bestehenden Verkehrskonflikte im Umfeld der drei angrenzenden 
Kindertagesstätten, welche sich auf den Zeitraum des Bring- und Holverkehrs 
beschränken, werden durch das Vorhaben nur in geringem Maße tangiert, da die 
durch das Vorhaben erzeugten Verkehre insbesondere am Nachmittag/Abend sowie 
am Wochenende entstehen. Die Schulwege der im Wohnheim lebenden 
Sportler*innen sollen eigenständig erfolgten, so dass hier die Nutzung per Rad, 
Roller oder zu Fuß zu erwarten ist. Eine signifikante Beeinflussung der 
Verkehrsbelastung und der Verkehrssicherheit ist somit nicht zu erwarten.  
 
Versiegelung 
Die Variante 2 weist im Vergleich zur Variante 1 eine höhere Versiegelung auf. 
Dennoch wird dieser Aspekt im Kontext des Gesamtvorhabens als verhältnismäßig 
bewertet. Dies begründet sich damit, dass die zur Erschließung notwendige 
Wegeführung in Relation zur Gesamtfläche des den Geltungsbereich betreffenden 
Vorhabengrundstücks gering ausfällt. Durch verschiedene Maßnahmen wird zudem 
die versiegelte Fläche im Zuge der Erschließung an den Kurtekottenweg auf das 
erforderliche Maß reduziert. Die Dimensionierung erfolgt gemäß den Anforderungen 
der Versorgungsträger und Feuerwehr. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die im 
Flächennutzungsplan in diesem Bereich dargestellte Wohnbaufläche zu einer 
wesentlich höheren Versiegelung führen würde, als dieses durch das Vorhaben 
tatsächlich in Anspruch genommen wird. Durch die im Bebauungsplan festgesetzten 
Maßnahmenflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplans sowie an diesen 
unmittelbar anschließend lässt sich der mit dem Vorhaben und der Erschließung 
verbundene Eingriff vollständig kompensieren.  
Als Maßnahme ist die Renaturierung der Binnendüne vorgesehen, die derzeit nicht 
den Wert des Grundstückes darstellt, da der Ist-Zustand dieser Fläche als 
Ruderalfläche/Kulturbrache zu bezeichnen ist.  
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Abstandsflächen 
Der Abstand des Wohnheimgebäudes sowie der Erschließungsflächen sind 
gegenüber der Kita Löwenburg ausreichend dimensioniert. Zudem werden die Spiel- 
und Ruhebereiche der Kindertagesstätte nicht unmittelbar durch das Vorhaben 
tangiert, da sich dessen Lage größtenteils im rückwärtigen Bereich der Kita sowie 
angrenzend zu den dortigen Stellplatzflächen befindet.  
 
Städtebauliche Einbindung  
Die Integration der Bewohner des Wohnheims wird nicht durch die 
Verkehrsbeziehung für Kraftfahrzeuge hergestellt, sondern durch eine fuß- und 
radläufige Anbindung an die vorhandene Siedlung. Hierzu wird durch die Planung 
eine Wegeverbindung zur Elisabeth-Langgässer-Straße vorgesehen. Die 
Festsetzung erfolgt mit der Zielsetzung, eine sozialräumliche Verknüpfung des „Haus 
der Talente“ zu den umliegenden Wohngebieten herzustellen, um das Vorhaben 
städtebaulich und funktional in das Wohngebiet zu integrieren. Somit wird unter 
anderem den jugendlichen Sportler*innen die Möglichkeit gegeben werden, sich zu 
Fuß bzw. per Rad nach Ost fortbewegen zu können. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Äußerung wird hinsichtlich der Verkehrsführung sowie der Versiegelung nicht 
gefolgt.  
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I/A 1 V 40/I_3(1): Äußerung_18  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme, in der das Vorhaben grundsätzlich abgelehnt wird, wird zur 
Kenntnis genommen.  
 
Zu 1.: 
Zur Realisierung der Zielsetzung eines Wohnheims für junge Sportler*innen ist das 
Vorhaben notwendig und erforderlich. Der hierzu notwendige Eingriff in die bisher 
unbebaute Fläche korrespondiert mit dem gültigen Flächennutzungsplan der Stadt 
Leverkusen, der hier Wohnbaufläche darstellt. 
Die mit dem Bauvorhaben verbundene Versiegelung stellt insgesamt eine maßvolle 
Nachverdichtung innerhalb der bestehenden Siedlungsstruktur da. Grundsätzlich ist 
anzumerken, dass die im Flächennutzungsplan in diesem Bereich dargestellte 
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Wohnbaufläche zu einer wesentlich höheren Versiegelung führen würde, als dieses 
durch das Vorhaben tatsächlich in Anspruch genommen wird. Der mit dem Vorhaben 
verbundene Eingriff wird innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans 
sowie auch angrenzend an diesen durch Maßnahmen zum Ausgleich (u.a. Anlage 
einer artenreichen Mähwiese, Anlage von Gehölzflächen) vollständig kompensiert. 
 
Zu 2.: 
Die Bedenken hinsichtlich der klimatischen Auswirkungen des Vorhabens werden zur 
Kenntnis genommen. Den Bedenken wird nicht gefolgt. Das Kaltluftgutachten von 
Peutz Consult schließt signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die nächtliche 
Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. 
Aufgrund der vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der 
verhältnismäßig geringen Größe des Planvorhabens ist somit auch nicht von 
signifikanten planungsbedingten Änderungen der Temperatur oder der 
bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Die 
Empfehlungen des Gutachtens zur Verringerung der zu erwartenden Auswirkungen 
werden im Rahmen der Planung (z. B. möglichst geringe Versiegelung natürlicher 
Flächen, Realisierung von Dach- und Fassadenbegrünungen) berücksichtigt.  
 
Zu 3.: 
Die Feststellung, dass sich das Vorhaben derzeit im Außenbereich gemäß § 35 
BauGB befindet, ist korrekt. Durch die Aufstellung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans kann das Vorhaben nach § 30 BauGB bewertet werden. Es wird 
darauf hingewiesen, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan aus den 
Darstellungen des Flächennutzungsplans der Stadt Leverkusen entwickelt wird. Eine 
Inanspruchnahme des Außenbereichs an dieser Stelle wurde somit bereits mit der 
Aufstellung des Flächennutzungsplans planerisch vorbereitet.  
 
Im Vorfeld der Erarbeitung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wurde 
durch die Vorhabenträgerin eine umfassende Standortalternativenprüfung 
vorgenommen. Diese wurde verkürzt im Rahmen der Begründung dargestellt. 
Flächen, die aus verschiedenen Gründen nicht zur Verfügung stehen, wurden daher 
nicht aufgezählt. Im Rahmen der Begründung der zur Offenlage gemäß §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB wird die Standortalternativenprüfung jedoch ergänzt. Es besteht 
keine adäquate Standortalternative für das Vorhaben. 
 
Zu 4.: 
Das Vorhaben ist nicht, wie geäußert, auf einem „freien Stück Heideland“ geplant: 
Der Acker wurde bedarfsgerecht gedüngt und ebenso mit Pflanzenschutzmitteln 
behandelt. Erst etwa mit dem Bau der Kita Löwenburg ist im Zeitraum nach 2013 / 
2014 die intensive landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben und von einer spontan 
aufgewachsenen Ackerbrache abgelöst worden. Die Ackerbrache hat sich im Laufe 
der Zeit zu einem Ruderalbestand entwickelt, der etwa 1-mal im Jahr gemäht wird. 
Die Fläche befindet sich im Eigentum der Bayer AG. 
 
Das Plangebiet liegt nicht auf einem früheren Nebenarm des Rheins und einer 
Binnendüne, sondern nur im Bereich der Binnendüne. Das Kapitel 13.1.2 des 
Umweltberichts stellt in einem beigefügten Plan die geologischen Verhältnisse dar. 
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Die sandigen Böden der Binnendüne weisen ein Potenzial für hochwertige 
Biotoptypen auf, welches im Jahr 2019 auf Initiative der Bayer AG genutzt wurde, um 
im Nordosten des Gebietes einen großen Bereich der Düne zu renaturieren. Dieser 
ist nun tatsächlich ein idealer Lebensraum für Zauneidechsen und andere, sandige 
Bodenverhältnisse bevorzugende Arten. Der Bereich ist durch Zäune eingefriedet 
und bietet den Tieren einen Rückzugs- und Fortpflanzungsraum. Im Gegensatz dazu 
steht die Ruderalfläche einschließlich des Plangebietes, die von Trampelpfaden 
durchzogen und intensiv von Naherholungssuchenden genutzt wird, teilweise auch 
mit freilaufenden Hunden. Beides führt zu steten Beunruhigungen und 
Beeinträchtigungen. 
 
Die Eingriffe, welche mit dem Planungsvorhaben einhergehen, erstrecken sich auf 
den Bereich zwischen der Kita Löwenburg, der Grundstücke Bertha-von-Suttner-Str. 
18-26 und der Elisabeth-Langgässer-Str. 8-10 und einer entsprechenden Zufahrt. Die 
Maßnahme findet im Bereich der Ruderalflur statt. 
Im Zusammenhang mit dem Planvorhaben wird ein Umweltbericht erarbeitet, der 
auch die Abarbeitung der Eingriffsregelung nach Bundesnaturschutzgesetz §§ 13ff 
BNatSchG voll umfänglich berücksichtigt. Die Eingriffe sowie auch die 
entsprechenden Ausgleichsmaßnahmen werden gemäß des anerkannten 
Biotopwertverfahrens für Nordrhein-Westfalen bewertet und bilanziert. 
Zur naturschutzrechtlichen Kompensation dieser Eingriffe ist die Anlage einer 
artenreichen Mähwiese vorgesehen, die zwischen der renaturierten Düne an der 
Elisabeth-Langgässer-Straße und einer bestehenden Kompensationsmaßnahme 
südlich des Kurtekottenweges vermittelt. 
Die Mähwiese wird gegenüber dem Wohnheim und seiner parkartigen Umgebung 
von einem geplanten Gehölzstreifen abgegrenzt, welcher zum einen den 
Wohnbereich eingrünt und zum anderen die Mähwiese beruhigt. 
Diese neuen, landschaftstypischen Lebensraumelemente ergänzen das vorhandene 
Spektrum des Landschaftsraumes und werden neben vielen anderen Tierarten vor 
allem Vögeln und Insekten ein neues Habitat und auch Fledermäusen weitere 
Jagdgebiete bieten. Zudem kann die Mähwiese von Zauneidechsen durchwandert 
werden. 
 
 
Die Bedenken, dass durch das Vorhaben auch andere Tier- und Pflanzenarten durch 
die Bebauung Lebensraum verlieren, wird zur Kenntnis genommen. Seitens der 
Einwendung wird auf eine bereits bestehende Beeinträchtigung von Fledermäusen 
hingewiesen.  
Vorab zum Verständnis der nachfolgenden Ausführungen: 
Die eigentliche Baumaßnahme ist im Lückenschluss zwischen der Kita Löwenburg 
und den Häusern Elisabeth-Langgässer-Str. 8-10 geplant; die Tiefe des 
„Baugrundstücks“ inkl. Eingrünung bemisst sich von der Zaungrenze der nördlich 
gelegenen Privatgrundstücke Bertha-von-Suttner-Str. bis nach Süden auf etwa 75 m. 
Hinzu kommt eine Zufahrt von der Elisabeth-Langgässer-Str. bzw. dem 
Kurtekottenweg. Die verbleibende Fläche des Geltungsbereichs soll als 
Kompensationsfläche entwickelt werden. 
 
Die zurückliegende artenschutzrechtliche Kartierung aus dem Jahr 2012 (STADT 
LEVERKUSEN - Bebauung der Magerstandorte Edith-Weyde-Straße, Leverkusen) legt 
im Vergleich zu den eigenen erhobenen Daten eine Beeinträchtigung von 
Fledermäusen nicht nahe. Während im Jahr 2012 entlang der Jagd-/Flugroute von 
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der Elisabeth-Langgässer-Str. (heute etwa Haus-Nr. 16-20) zur westlich gelegenen 
Theodor-Fontane-Schule durch Frau M.Höller Zwergfledermaus und Großer 
Abendsegler sowie eine unbestimmte Mausohrart festgestellt wurden, konnte im Jahr 
2023 auf dieser Jagd-/Flugroute außer den vorherigen drei Arten auch Rauhaut- und 
Mückenfledermaus beobachtet werden. Zwar konnte im Jahr 2023 die Jagd-
/Flugroute zwischen der Kita und den 3 Privatgärten nicht weiterverfolgt werden, da 
die Strukturen aber weiterhin bestehen und die Horchboxen entsprechende 
Aufzeichnungen gemacht haben, liegt es nahe, dass die Fledermäuse auch weiterhin 
diesen Bereich bejagt/beflogen haben. In ihrer Bewertung schreibt Frau Höller dem 
Bereich an der heute renaturierten Düne eine hohe Bedeutung als Jagd- und 
Flugroute zu, während dem Bereich im Westen (Kita und aktuelles Plangebiet) eine 
mittlere Bedeutung als Nahrungshabitat zugeschrieben wird. 
Diese Einschätzung wird seitens der Artenschutzprüfung unterstützen, mit dem 
Hinweis, dass der Bereich der renaturierten Düne mittlerweile als Jaghabitat eine 
besondere Funktion übernommen hat. 
Durch die aktuelle Planung wird eine Beeinträchtigung dieser Funktionen nicht 
erkannt/prognostiziert. Vielmehr kann angenommen werden, dass sich auch die 
geplante Kompensationsmaßnahme als bedeutender Jagd- und Flughabitat 
entwickeln wird. 
 
Ebenso kann die pauschale Argumentation zu einer möglichen Beeinträchtigung der 
Greifvögel inkl. Turmfalke und der Singvögeln Schwarzkehlchen, Neuntöter und 
Nachtigall nicht erkannt werden; diesen Vögeln solle durch das Planungsvorhaben 
wesentliche Bestandteile ihres Nahrungshabitats entzogen werden. 
Da den Greifvögeln und dem Turmfalken aufgrund ihres großen Aktionsraums eine 
Vielzahl von Nahrungshabitaten zur Verfügung steht, ist die Abgrenzung eines 
essenziellen Nahrungshabitats (in der obigen Argumentation = wesentlichen 
Bestandteils des Nahrungshabitats) nicht notwendig und nicht üblich. Gleichwohl 
verbleibt mit Ausnahme des oben skizzierten Baubereichs die überwiegende Fläche 
des Gesamtgebietes als Nahrungshabitat sowohl für die Greifvögel, den Turmfalken 
und die Singvögel erhalten. 
Schwarzkehlchen, Neuntöter und Nachtigall haben im Plangebiet (Geltungsbereich 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans) kein Revier und wurden dort auch nicht 
bei der Nahrungssuche beobachtet. Auch die im Jahr 2012 für eine 
Artenschutzprüfung durchgeführte Kartierung (STADT LEVERKUSEN - Bebauung der 
Magerstandorte Edith-Weyde-Straße, Leverkusen) hat im Plangebiet und in dessen 
Umfeld (seinerzeit noch überwiegend intensiv bewirtschafteter Acker) keine der 
aufgeführten Arten angetroffen. Die Nachtigall wurde im Jahr 2023 einmalig südlich 
des Kurtekottenweges verhört, von dem Neuntöter ist bekannt, dass er die 
Heckenstruktur entlang Flugplatz, Golfplatz und Reiterverein nutzt. Das 
Schwarzkehlchen hat sich erst nach der Wiederherstellung eines Teils der 
Binnendüne dort angesiedelt. Das Revier liegt auf der Binnendüne, es werden aber 
auch Ansitzwarten wie der abgrenzende Zaun bzw. höher wachsende Ruderalarten 
entlang des Wegs bzw. der Wegeböschung zur Reviermarkierung genutzt. 
Es bleibt insgesamt nicht nachvollziehbar, warum eine Fläche aus renaturierter Düne 
an der Elisabeth-Langgässer-Straße (ca. 7.100 m²), Weg mit begleitender Ruderalflur 
(ca. 1.800 m²), verbleibende Ruderalfläche und Kompensationsmaßnahme 
„artenreiche Mähwiese“ angrenzend an den Geltungsbereich des Bebauungsplans 
(ca. 23.000 m²) und Kompensationsmaßnahme „artenreiche Mähwiese“ im 
Geltungsbereich des Bebauungsplans (ca. 9.800 m²), also zusammenfassend etwa 
4,17 ha, nicht mehr für die aufgeführten Arten geeignet sein sollten. 
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Zu 5.: 
Die Bedenken, dass durch die Versiegelung des Bodens verhindert wird, dass das 
Oberflächenwasser wie bisher direkt in die unteren Bodenschichten und zum 
Grundwasser abgeleitet wird, werden zur Kenntnis genommen. Den Bedenken wird 
nicht gefolgt. Das Niederschlagswasser wird über hierfür dimensionierte 
Versickerungseinrichtungen (Rigolen) direkt dem Untergrund wieder zugeführt, somit 
geht kein Wasser für die Grundwasserneubildung verloren. Zudem weisen die Böden 
in diesem Bereich grundsätzlich aufgrund ihrer Beschaffenheit eine hohe 
Versickerungsfähigkeit auf. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerungen hinsichtlich der Bebauung und des Standortes werden nicht geteilt. 
Die klimatischen Gesichtspunkte und Aspekte zum Artenschutz werden durch die 
Planung berücksichtigt. Eine Prüfung von Standortalternativen wurde vorgenommen. 
Im Ergebnis steht hinsichtlich des gewählten Standortes kein geeigneter Standort als 
Alternative zur Verfügung.  
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I/B Äußerungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
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I/B 1: Amprion 
   

 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Amprion GmbH werden nicht berührt. Ein Abwägungserfordernis 
liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 2: AVEA GmbH & Co. KG – Abfallwirtschaft und Logistik 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die kommunale Abfuhr auf privaten Flächen wird durch die Festsetzung einer 
Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Privatweg“ ermöglicht. Eine 
Befahrung der Versorgungsträger ist zulässig. Die Dimensionierung der privaten 
Flächen erfolgt gemäß den Vorgaben.    
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Den Hinweisen zur Dimensionierung der Verkehrsflächen wird gefolgt.  
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I/B 3: Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 – Luftverkehr 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Bezirksregierung Düsseldorf, Dezernat 26 – Luftverkehr, werden zur 
Kenntnis genommen. In dem ersten Schreiben wurde jedoch zunächst von unklaren 
Annahmen ausgegangen. Mit Schreiben vom 10.06.2024 wurde die Stellungnahme 
entsprechend aktualisiert.  
 
In dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan erfolgt ein entsprechender Hinweis über 
die bestehenden Lärmemissionen durch den Sonderlandeplatz. 
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wird zur Offenlage 
gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB ein entsprechender Hinweis ergänzt, dass 
Krane und weitere Bauhilfsanlagen der Zustimmung der Bezirksregierung Düsseldorf 
– Luftfahrtbehörde bedürfen.  
 
In dem Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird eine 
entsprechende Regelung zur Auswahl von blendungsarmen Photovoltaik-Elementen 
aufgenommen.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
In der Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird auf die 
bestehende Lärmvorbelastung hingewiesen.  
Dem Hinweis zur erforderlichen Abstimmung über Krane und weitere 
Bauhilfsanlagen mit der Bezirksregierung Düsseldorf – Luftfahrbehörde wird gefolgt.  
Den Bedenken bzgl. einer potenziellen Blendwirkung durch PV-Module wird gefolgt.  
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I/B 4: Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 – Verkehr 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Bezirksregierung Köln, Dezernat 25 – Verkehr werden nicht berührt. 
Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 5: Bezirksregierung Köln, Dezernat 35 – Städtebau, Bauaufsicht, Bau-, Wohnungs- 
und Denkmalangelegenheiten sowie -förderung 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange des Fachbereichs 35 der Bezirksregierung Köln werden nicht berührt. 
Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
  



109 
 

I/B 6: Bezirksregierung Köln, Dezernat 53 - Immissionsschutz einschl. 
anlagenbezogener Umweltschutz, Koordinierung Regional-Initiative Wind 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Äußerung, dass sich das geplante Vorhaben innerhalb der Planungszone 2 des 
Seveso-Konzepts befindet, ist zutreffend. Den Bedenken wird gefolgt.  
Die Situation, dass sich Außenbereichsflächen des Vorhabens innerhalb der 
Planungszone 2 gemäß Seveso-II-Konzept befinden, wird durch die Planung 
berücksichtigt. Das Gebäude selbst befindet sich außerhalb der Planungszone 2. 
Ausschlaggebend für die Beurteilung hinsichtlich der Störfallthematik ist die 
maximale Anzahl an Personen, die sich zeitgleich innerhalb der Planungszone 2 
aufhalten. Es ist davon auszugehen, dass die Sportler*innen in der Regel in 
Kleingruppen zu unterschiedlichen Zeiten mit Sammeltransportern zu den 
Sportstätten gefahren werden. Darüber hinaus ist im Außenbereich innerhalb der 
Planungszone 2 nicht mit Versammlungen zu rechnen. Damit liegt eine eher geringe 
Betroffenheit des innerhalb der Planungszone 2 gelegenen Bereichs vor.  
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I innerhalb der 
Planungszone 2 wird entsprechend gekennzeichnet. Aufgrund der dennoch 
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bestehenden Betroffenheit des innerhalb der Planungszone 2 gelegenen Bereichs 
wurde ein Maßnahmen- und Sicherheitskonzept zur Minderung der Folgen von 
„Dennoch-Störfällen“ erarbeitet, welches Bestandteil des Bebauungsplanverfahrens 
sowie des vorgesehenen Nutzungskonzepts wird. Hierzu erfolgen Festsetzungen im 
Bebauungsplan sowie eine verbindliche Regelung in dem mit dem Vorhabenträger 
zu vereinbarendem Durchführungsvertrag. 
 
In dem Bebauungsplan erfolgt ein Hinweis über die bestehende Lärmvorbelastung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Den Bedenken über die Lage innerhalb der Planungszone 2 wird gefolgt.  
Dem Hinweis über die Lärmimmissionen wird gefolgt.  
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I/B 7: Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW  
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange des Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW werden nicht berührt. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 8: Bundeswehr – Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Bundeswehr werden nicht berührt. Ein Abwägungserfordernis liegt 
nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 9: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Belange der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 
und Eisenbahnen werden nicht berührt. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Stellungnahme wurde zur Kenntnis genommen. 
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I/B 10: DB AG – DB Immobilien  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es erfolgt in der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein 
entsprechender Hinweis über die bestehende Immissionsbelastung.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung für einen Hinweis zur Immissionsvorbelastung wird gefolgt.  
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I/B 11: Deutsche Telekom Technik GmbH 
 

 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Deutsche Telekom Technik GmbH werden nicht berührt. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 12: Eisenbahn-Bundesamt 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamts werden nicht berührt. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 13: EVL - Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG werden nicht 
berührt. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 14: Ericsson 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Firma Ericsson werden nicht berührt. Ein Abwägungserfordernis 
liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 15: Evonik 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Firma Evonik werden nicht berührt. Ein Abwägungserfordernis liegt 
nicht vor. 
Im Rahmen der Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wird Evonik erneut beteiligt, die 
Ausgleichsmaßnahmen werden in diesem Kontext dargestellt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung, die Firma Evonik in 
der Offenlage gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu beteiligen, wird gefolgt.  
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I/B 16: Feuerwehr 
 

 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise über die erforderliche Löschwasserversorgung werden in der 
Erschließungs- und Vorhabenplanung berücksichtigt. 
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In der Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird auf die 
Anforderungen der Löschwasserversorgung und die Muster-Richtlinien für Flächen 
für die Feuerwehr hingewiesen.  
 
Die Hinweise zur Luftsicherheit werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB erfolgte eine 
Abstimmung über die Luftverkehrssicherheit erfolgte im laufenden 
Beteiligungsverfahren mit den hierzu zuständigen Behörden.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Den Hinweisen zu den Anforderungen an den Brandschutz und die 
Löschwasserversorgung wird gefolgt.  
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I/B 17: GASCADE 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der GASCADE Gastransport GmbH, sowie der WINGAS GmbH und der 
NEL Gastransport GmbH, werden nicht berührt. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht 
vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 18: Geologischer Dienst NRW  
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Landesbetriebs Geologischer Dienst NRW werden keine Bedenken 
geäußert. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 19: go.Rheinland GmbH 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Seitens der go.Rheinland GmbH werden keine Bedenken geäußert. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 20: Industrie- und Handelskammer zu Köln 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens der Industrie- und Handelskammer zu Köln werden keine Bedenken 
geäußert. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 21: Kampfmittelbeseitigungsdienst (KBD) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
In der Zwischenzeit wurde eine Kampfmittelüberprüfung durchgeführt, um den 
Verdachtspunkts Nr. 377 zu untersuchen. Dabei sind keine Kampfmittel geborgen 
worden. 
Die Messfeldaufnahme der restlichen Fläche erfolgt voraussichtlich im Spätsommer 
2024, da für die Befahrung der Bewuchs nicht höher als 10 cm sein darf und die 
Fläche erst ab dem 15.08.24 wieder gemäht werden kann.  
 
Der Hinweis über Spezialtiefbauarbeiten mit erheblichen mechanischen Belastungen 
wird im vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I aufgenommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung, einen Hinweis im vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzunehmen, 
wird gefolgt.  
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I/B 22: LVR – Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Pulheim 
 

 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I wird ein entsprechender Hinweis 
aufgenommen.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Anregung, einen Hinweis im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzunehmen, wird gefolgt.  
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I/B 23: Naturschutzbehörde Amt 67 (Natur- und Landschaft) Rheinisch – Bergischer 
Kreis 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Stellungnahmen aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung erforderlich.  
 
Stellungnahmen aus Sicht der unteren Umweltschutzbehörde 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung erforderlich.  
 
Stellungnahmen aus Sicht der Kreisstraßen und Verkehr 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung erforderlich.  
 
 
Stellungnahmen aus Sicht des Amtes für Mobilität, Klimaschutz und regionale 
Projekte 
Zu ÖPNV: 
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Die Anregung über eine Wegeverbindung über den Kindergarten zur Haltestelle ist 
kein Regelungsinhalt des vorhabenbezogenen Bebauungsplans V40/I. Die Anregung 
wird an die Städtischen Fachämter weitergeleitet.  
 
Zu Mobilität: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung erforderlich.  
 
Zu Klimaschutz: 
Die Anregung, Photovoltaik-Anlagen über versiegelten Flächen wie Stellplätzen 
vorzusehen, wird zur Kenntnis genommen. Die Stellplätze für die Kraftfahrzeuge 
werden lediglich teilweise als begrünte Pergolas ausgebildet. Hierfür ist aus 
konstruktiven und wirtschaftlichen Gründen eine Ausstattung mit PV-Anlagen nicht 
möglich.  
 
Die Anregung, möglichst energetische Baustandards und nachhaltige Bau- und 
Dämmstoffe vorzusehen, wird zur Kenntnis genommen. Das Vorhaben ist in 
nachhaltiger Holzbauweise geplant, die mindestens die KfW/40nH-Anforderung 
erfüllt. Somit wird die Anregung bereits berücksichtigt.  
Ebenso wird bereits, wie vorgeschlagen, eine Konstruktion vorgesehen, welche eine 
Trennung der Materialien zu Recyclingzwecken erlaubt (cradle2cradle).  
 
Zur Förderung der Ökologie und Grünplanung werden die Vorschläge zur 
Anpflanzung überwiegend trockenresistenter, heimischer Arten als auch von 
Fassadenbegrünungen bereits im Planungskonzept berücksichtigt. 
 
Der Anregung, im weiteren Verfahren die Variante 1 weiterzuverfolgen, wird nicht 
gefolgt. Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß 
§§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im 
weiteren Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt und im weiteren 
Verfahren entsprechend weiterentwickelt. 
Dies begründet sich unter anderem durch die bessere städtebauliche Einfügung in 
die Umgebungsbebauung. Nicht zuletzt ist eine Erschließung von Osten aufgrund 
der im Rahmen der frühzeitigen festgestellten Restriktionen durch die (Seveso) 
Planungszone 2 nur eingeschränkt möglich. Aufgrund der erforderlichen 
Verschiebung des Gebäudekörpers wäre ebenso eine Verschiebung der 
Parkplatzflächen erforderlich, was sowohl hinsichtlich der Privatsphäre als auch 
hinsichtlich der Schallbelastung zu erheblichen Beeinträchtigungen mit der 
benachbarten Wohnbebauung führen würde. 
Zusätzlich wird darauf hingewiesen, dass die Planung des Vorhabens eine effiziente 
Nutzung des Grundstücks vorsieht. Die absolute Höhe des geplanten Gebäudes 
weicht nur geringfügig von den Gebäuden der unmittelbaren Umgebung ab, 
ermöglicht jedoch durch das Flachdach die effiziente Realisierung einer hohen 
Einwohner*innendichte von bis zu 40 Personen. Somit kann die erforderliche 
Versiegelung des Grundstücks begrenzt werden. 
Weiterhin setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan V40/I weitreichende Flächen 
als Grünflächen fest und verhindert somit planungsrechtlich eine anderweitige 
Nutzung. Zusätzlich wird darauf verwiesen, dass der Flächennutzungsplan der Stadt 
Leverkusen keine weiteren Bauflächen im Außenbereich darstellt.   
 
Zu Klimaanpassung: 
Der Anregung, mehr als zwei Klimabausteine umzusetzen, wird gefolgt.  
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Im Zuge der Planung werden drei Klimabausteine umgesetzt. Es werden die 
Bausteine „Energetischer Gebäudestandard neuer Baugebiete“, „Aktive/Passive 
Solarenergienutzung“ und „Grüne Siedlung“ umgesetzt.  
 
Die Anregung, Möglichkeiten einer ortsnahen Retention und/oder Versickerung zu 
schaffen, wird bereits in der Planung berücksichtigt. Es werden begrünte 
Versickerungsmulden vorgesehen. Darüber hinaus wird im Rahmen des Entwurfs 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans eine entsprechende Festsetzung für 
Dachbegrünung getroffen.  
 
Im Rahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt eine Festsetzung zur 
Verwendung versickerungsfähiger Materialien auf Stellplätzen. Darüber hinaus 
erfolgt im Vorhaben- und Erschließungsplan eine Regelung über die zu 
verwendenden Materialien.  
 
Das Kaltluftgutachten der Fa. Peutz Consult GmbH schließt signifikante 
Auswirkungen des Vorhabens auf die nächtliche Kaltluftversorgung der 
Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar aus. Aufgrund der 
vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der verhältnismäßig geringen 
Größe des Planvorhabens ist somit auch nicht von signifikanten planungsbedingten 
Änderungen der Temperatur oder der bioklimatischen Verhältnisse über die 
Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. 
Aufgrund der Umsetzung der Empfehlungen des Gutachtens können die 
Auswirkungen des Vorhabens begrenzt werden.  
Die Anregungen zur „Durchgrünung“ des Planungsgebietes, der Schaffung von 
kühlenden Grünflächen und dem Schutz bestehender Baumbestände werden bereits 
im Rahmen der Planung berücksichtigt. Zusätzlich werden, wie bereits oben 
beschrieben, versickerungsfähige Materialien umgesetzt.  
 
Der Anregung zur Festsetzung einer insektenfreundlichen Außenbeleuchtung wird 
gefolgt. Es erfolgt eine entsprechende textliche Festsetzung, um negative 
Auswirkungen für Insekten zu vermeiden.  
 
Der Anregung, Maßnahmen gegen Vogelschlag vorzusehen, wird gefolgt. Es erfolgt 
eine textliche Festsetzung zur Vermeidung von Vogelschlag.  
 
Zu Breitband:  
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine Abwägung erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung zur Umsetzung von mehr als zwei Klimabausteinen wird gefolgt. 
Den Anregungen zu Festsetzungen zur Gewährleistung insektenfreundlicher 
Beleuchtung sowie zur Vermeidung von Vogelschlag wird gefolgt.  
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I/B 24: Polizei 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Vorhabenträger wurde über das Beratungsangebot sowie die Berücksichtigung 
der einschlägigen Empfehlungen der technischen und städtebaulichen 
Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Köln informiert. Ein Hinweis im 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan V40/I ist daher nicht erforderlich.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung, einen Hinweis im vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzunehmen, 
wird nicht gefolgt.  
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I/B 25: PLEdoc 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der PLEdoc GmbH werden nicht berührt. Ein Abwägungserfordernis 
liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 26: Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Belange des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen werden nicht 
berührt. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 27: Technische Betriebe der Stadt Leverkusen AöR 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen, Fachbereich 
Stadtentwässerung, werden zur Kenntnis genommen. Es wird im Rahmen der 
Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans darauf hingewiesen, dass 
das anfallende Niederschlagswasser gemäß § 44 LWG ortsnah zu versickern ist. 
 
Die Anregung, Variante 1 weiterzuverfolgen, wird zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung wird nicht gefolgt. Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller 
Belange wird im weiteren Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt 
und im weiteren Verfahren entsprechend weiterentwickelt. Der Hinweis, dass eine 
privatrechtliche Sicherung der Hausanschlussleitung erforderlich ist, wird zur 
Kenntnis genommen und entsprechend im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
Die Schmutzwasserentwässerung kann über die Anbindung an das öffentliche 
Kanalnetz sichergestellt werden. Gegenwärtig favorisiert der Vorhabenträger einen 
Anschluss über einen privaten Schmutzwasserkanal im Kurtekottenweg und eine 
anschließende Einleitung in den städtischen Kanal. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, das Schmutzwasser über eine Hebeanlage an den öffentlichen 
Schmutzwasserkanal in der Elisabeth-Langgässer-Straße entwässern. Die Ermittlung 
über die erforderlichen Kapazitäten über den privaten Schmutzwasserkanal stellte 
fest, dass die Nutzung möglich ist. Es erfolgt zudem die Prüfung der technischen und 
wasserwirtschaftlichen Vorschriften. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 28: Thyssengas GmbH 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der ThyssenGas GmbH werden nicht berührt. Ein 
Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 29: Vodafone 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Vodafone GmbH/Vodafone Deutschland GmbH werden nicht 
berührt. Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 30: Westnetz 
 

 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Westnetz GmbH sind nicht betroffen. Ein Abwägungserfordernis 
liegt nicht vor.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 31: Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange des Wasserversorgungsverbandes Rhein-Wupper werden nicht berührt. 
Ein Abwägungserfordernis liegt nicht vor. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 32: WFL 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die aufgeführten Belange werden durch das Vorhaben berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/B 33: Stadt Bergisch Gladbach 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Stadt Bergisch Gladbach werden nicht berührt. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 34: Stadt Burscheid 
 

 
 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Stadt Burscheid werden nicht berührt. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 35: Stadt Monheim 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange der Stadt Monheim werden nicht berührt. Es besteht kein 
Abwägungserfordernis. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C Äußerungen der Fachbereiche der Stadt Leverkusen 
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I/C 1: Fachbereich 02 – Konzernsteuerung/Liegenschaften 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange des Fachbereichs 02, Konzernsteuerung/Liegenschaften, werden nicht 
berührt. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C 2: Fachbereich 31 – Mobilität und Klimaschutz  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise zur Barrierefreiheit werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
Planung werden mehrere Zimmer rollstuhlgerecht gemäß DIN 18040 sowie mit den 
entsprechenden Zugängen ausgestattet. Da bei dem Vorhaben, einen erheblichen 
Teil bilden z.B. Fußballer*innen, nur wenige mobilitätseingeschränkte Sportler*innen 
zu erwarten sind, ist es aus Sicht des Vorhabenträgers nicht zwingend erforderlich, 
das gesamte Gebäude entsprechend rollstuhlgerecht auszubauen. Durch die 
Vorrüstung einer später zu installierenden Aufzuganlage wird jedoch bereits bei der 
Planung die Möglichkeit für einen barrierefreien Umbau berücksichtigt. 
 
Die Hinweise zur Dimensionierung der Fußwege werden in der Vorhabenplanung 
entsprechend berücksichtigt. 
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Die Hinweise, dass die Erhebung der Verkehrsuntersuchung durch die Aufhebung 
der Sperrung für den Kfz-Verkehr möglicherweise nicht mehr aktuell ist, werden zur 
Kenntnis genommen. Aufgrund des Hinweises wurde auf dem Kurtekottenweg eine 
erneute Verkehrszählung vorgenommen. Die Zählung ergab, dass sich trotz der 
Öffnung des Kurtekottenwegs nur geringe Auswirkungen ergeben. 
Die Ergebnisse werden im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 
und 4 Abs. 2 BauGB detailliert dargestellt.  
 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt. Die Entscheidung für eine 
Erschließung über den Kurtekottenweg begründet sich in der Abwägung, die 
mehrheitlich von der Bewohnerschaft der Wohnsiedlung (Elisabeth-Langgässer-
Straße, Bertha-von-Suttner-Straße, Fontanestraße) geäußerten Bedenken zur 
Veränderung der Verkehrs- und Wohnsituation zu berücksichtigen. Hierdurch wird 
der Bestands- und dauerhaften Wohnnutzung mehr Gewicht zugesprochen 
gegenüber der Erschließungssituation über den Kurtekottenweg, der keine/kaum 
Wohnbebauung aufweist. Mit Auswahl der Variante 2 (Kurtekottenweg) für das 
weitere Verfahren ist eine Veränderung der Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-
Langgässer-Straße sowie der Bertha-von-Suttnerstraße nicht zu erwarten und somit 
wird den geäußerten Bedenken zur Erschließungsplanung der Variante 1 
entsprochen. Auch der Standort des Park- und Wendeparkplatz im Westen des 
Grundstücks ist hinsichtlich potenzieller Lärmimmissionsschutzkonflikte zur 
benachbarten Wohnbebauung als deutlich verträglicher zu bewerten. Eine 
Beeinflussung der bestehenden Wohngrundstücke durch die mit dem Bauvorhaben 
verbunden Nutzungen lässt sich durch die Erschließungsplanung von Westen 
insgesamt reduzieren. Dahingegen ist der Störfaktor für die Nutzungen der 
benachbarten Kindertagesstätte sowie der weiteren am Kurtekottenweg 
angrenzenden Nutzungen in Relation als gering und daher als vertretbar zu 
bewerten. 
 
Durch den Vorhabenträger wird aktiv durch die Bereitstellung von alternativen 
Verkehrsmitteln wie Fahrrädern darauf hingewirkt, dass der motorisierte Verkehr 
möglichst begrenzt wird.  
In Abstimmung mit dem FB Ordnung und Straßenverkehr wird ein Standort eines 
semistationären Messanhängers im Bereich des Kurtekottenwegs ermöglicht, um die 
Geschwindigkeit zu kontrollieren und begrenzen.  
 
Basierend auf den Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung wurde das 
prognostizierte Verkehrsaufkommen für das Vorhaben im Rahmen des 
Verkehrsgutachtens durch das Büro Brilon Bonzio Weiser, Bochum, erneut geprüft. 
Um den Worst Case anzunehmen, wurde hierzu die prognostizierte 
Verkehrsbelastung durch anzunehmenden Besucherverkehr leicht nach oben 
korrigiert. Dadurch ergeben sich jedoch keine Änderungen für die 
Schlussfolgerungen des Gutachtens.  
 
Die Anregung zur wassergebundenen Wegedecke der Geh- und Radwege wird in 
der Planung berücksichtigt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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Den Bedenken zur Aktualität der Verkehrsuntersuchung auf dem Kurtekottenweg 
wird gefolgt.  
Den Bedenken über die Verkehrserzeugung wird gefolgt.  
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I/C 2: Fachbereich 32 – Umwelt 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Untere Naturschutzbehörde 
Das Schwarzkehlchen wurde in einiger Entfernung zum Plangebiet an zwei 
Standorten beobachtet, nämlich in einer Ruderalfläche südlich des Kurtekottenweges 
(Wegedreieck) sowie im mittleren Bereich der renaturierten Düne. 
Auf der Düne hat sich das Schwarzkehlchen erst nach der in 2019 erfolgten 
Renaturierung der Teilfläche angesiedelt, wie auch die Ergebnisse der 
Vogelkartierung im Zusammenhang mit der 3. Änderung des Flächennutzungsplans 
der Stadt Leverkusen (GESELLSCHAFT FÜR UMWELTPLANUNG UND WISSENSCHAFTLICHE 
BERATUNG 2012) nahelegen. Damals wurde das Schwarzkehlchen weder auf der 
Düne, vermutlich aber auch nicht im Wegedreieck südlich des Kurtekottenweges 
erfasst. 
Während das Schwarzkehlchen am Kurtekottenweg nur am 04.05.2023 warnend 
(Revier markierend und Hinweis auf Brut) festgestellt wurde, konnte das 
Schwarzkehlchen an der Düne ab dem 25.05.2023 (Begehung Zauneidechse) 
regelmäßig dort singend und warnend angetroffen werden. Dabei nutzte es oftmals 
auch das Gestrüpp des Rainfarns neben dem Trampelpfad entlang der Düne als 
Ansitz- und Beobachtungswarte und flog erst bei einer Annäherung auf etwa 10 m 
auf in die Dünenfläche. 
Es wird somit von 2 Revieren des Schwarzkehlchens außerhalb des Plangebietes 
ausgegangen. 
Die beiden Reviere wurden auch im Jahr 2023 und 2024 weiter beobachtet und es 
erscheint so, dass beide Reviere möglicherweise nur von einem Schwarzkehlchen-
Paar genutzt werden, welches die erste Brutphase im Bereich des Kurtekottenweges 
absolviert und dann zur zweiten Brut in Richtung Düne umzieht, da dann dort die 
randliche Vegetation aufgewachsen und als Ansitzwarte nutzbar ist. 
Im Jahr 2024 könnte möglicherweise die Errichtung eines hohen Holzstapels zur 
Verdrängung des Schwarzkehlchens am Kurtekottenweg geführt haben, da es dort 
nicht mehr beobachtet wurde. 
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Die beiden kartierten Reviere des Schwarzkehlchens liegen außerhalb des 
Plangebietes und außerhalb des Einwirkungsbereichs des Planvorhabens. 
Die Abgrenzung der Schwarzkehlchen-Reviere richtet sich nach den örtlichen 
Gegebenheiten. Am Kurtekottenweg wird es im Bereich des Wegedreiecks durch das 
– nicht von Menschen durchlaufene – ruderale Grünland (Neststandort), Gehölze als 
Ansitzwarte und Nahrungs- und Jagdhabitat im benachbarten Grünland (Flughafen, 
Kompensationsfläche südlich des Kurtekottenwegs) und Acker bestimmt. Im Bereich 
der abgesperrten und beruhigten Dünenfläche nutzt das Schwarzkehlchen als 
Neststandorte geschützte Flächen. Als Ansitzwarten werden Gehölze, 
Ruderalpflanzen und der Zaun aufgesucht. Das Nahrungs- und Jagdhabitat befindet 
sich überwiegend im Bereich der geschützten Dünenfläche, auf den arttypisch 
bevorzugten offenen, trockenen Flächen mit einem entsprechend hohen Angebot an 
Nahrung. Dort konnte das Schwarzkehlchen z.B. auch am 31.05.2024 bei der 
Ansitzjagd nahe des Hauses Elisabeth-Langgässer-Str. 10 beobachtet werden. Die 
angrenzende, von Naherholungssuchenden mit teilweise freilaufenden Hunden 
aufgesuchte Ruderalfläche wird vom Schwarzkehlchen hingegen nicht genutzt. 
Allenfalls kann es am Rand der Düne bzw. in der höherwüchsigen Vegetation des 
dort aufgeschütteten Walls reviermarkierend beobachtet werden. 
Beide Schwarzkehlchen-Standorte sind nicht unmittelbar zugänglich und werden vom 
Planungsvorhaben weder unmittelbar noch mittelbar in Anspruch genommen. 
Selbst unter der Annahme, dass das Schwarzkehlchen – unabhängig von den 
örtlichen Gegebenheiten – eine maximale Reviergröße von 2 ha nutze (s.o. – 
„Lebensraumansprüche“) und ein entsprechend großer Puffer um die beiden 
Revierzentren gelegt wird, so fallen Teilbereiche dieser Revierabgrenzung zwar in 
den Geltungsbereich des Bebauungsplans, aber dort in die geplante 
Kompensationsfläche. 
 
Die Schwarzkehlchen-Reviere liegen entweder (1.) neben dem Kurtekottenweg bzw. 
den dort benachbarten Fuß- und Radwegen oder (2.) in Nähe zum Weg entlang der 
Düne und benachbart zur Bebauung an der Elisabeth-Langgässer-Str. Dort (2.) 
beträgt der Mindestabstand zur Bebauung 52 m. Hingegen beläuft sich der Abstand 
des Revierzentrums am Kurtekottenweg (1.) zur Zufahrt des Wohnheims (Haus der 
Talente) 83 m und ebenso 83 m vom Revierzentrum auf der renaturierten Düne (2.) 
zum südöstlichen Rand des Wohnheims (Haus der Talente) bzw. eigentlich dessen 
Grünfläche. 
Eine Störung oder anderweitige Beeinträchtigung der Schwarzkehlchen-Revier geht 
allenfalls von den bereits bestehenden Verhältnissen aus, welche die 
Schwarzkehlchen aber in „Kenntnis“ des Status Quo gewählt haben. 
Eigene Beobachtungen des Verfassers der Artenschutzprüfung im benachbarten 
Pulheim sowie gleichartige Hinweise (vgl. Bundesanstalt für Naturschutz BfN - ffh-vp-
info.de – Schwarzkehlchen) zeigen, dass das Schwarzkehlchen gegenüber 
Lärmbelastungen durch Autoverkehr (Revierzentrum unmittelbar neben der B59 bei 
Pulheim) sowie optische Reizauslöser / Bewegung eher eine geringe 
Störempfindlichkeit aufweist. 
GASSNER, E., WINKELBRANDT, A. & BERNOTAT, D. (2010 – UVP und strategische 
Umweltprüfung) geben für das Schwarzkehlchen als Orientierungswert für die 
Empfindlichkeit gegenüber anthropogenen Störungen 40 m als planerisch zu 
berücksichtigende Fluchtdistanz an, FLADE, M. (1994) geht sogar nur von 15-30 m 
aus. 
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Da also die beiden kartierten Reviere des Schwarzkehlchens außerhalb des 
Plangebietes und außerhalb des Einwirkungsbereichs des Planvorhabens liegen, 
kann somit eine Verletzung des Schädigungsverbots, des Störungsverbots und des 
Tötungsverbots gemäß § 44 BNatSchG ausgeschlossen werden, wie zuvor 
umfänglich dargelegt wurde. 
Zusammenfassend wird prognostiziert, dass keine der artenschutzrechtlichen 
Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG verletzt werden. 
 
Dem Hinweis über das Erfordernis eines landschaftspflegerischen Begleitplans samt 
Eingriffsbilanzierung wird gefolgt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde 
bereits ein Umweltbericht inkl. Berücksichtigung der Eingriffsregelung gem. §§ 13ff 
BNatSchG erarbeitet. Der Umweltbericht inkl. der Abarbeitung der Eingriffsregelung 
und der Beschreibung der Kompensationsmaßnahmen wird im weiteren Verlauf dem 
Verfahrensstand angepasst. 
 
Der Anregung, die Hinweise zur Vermeidung von Vogelschlag an Glas aus der 
Artenschutzrechtlichen Prüfung umzusetzen, wird gefolgt.  
 
Dem Hinweis, die Beleuchtung auf ein Minimum zu reduzieren, wird gefolgt.  
 
Untere Bodenschutzbehörde 
Die Bedenken gegen die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
werden zur Kenntnis genommen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Minderung 
werden entsprechend umgesetzt. Hierzu zählen eine flächensparende, 
zweigeschossige Bauweise mit einem geringen Eingriff in den Boden sowie die 
Umsetzung von Dach- und Fassadenbegrünung. 
 
Das Kaltluftgutachten schließt signifikante Auswirkungen des Vorhabens auf die 
nächtliche Kaltluftversorgung der Bestandsbebauung plausibel und nachvollziehbar 
aus. Aufgrund der vorherrschenden guten Durchlüftungsverhältnisse und der 
verhältnismäßig geringen Größe des Planvorhabens ist somit auch nicht von 
signifikanten planungsbedingten Änderungen der Temperatur oder der 
bioklimatischen Verhältnisse über die Plangebietsgrenzen hinaus auszugehen. Zum 
Umgang mit den zu erwartenden Auswirkungen innerhalb des Plangebietes enthält 
das vorliegende Kaltluftgutachten bereits Empfehlungen. 
Der Einfluss des Vorhabens auf das Mikroklima kann im Rahmen der 
Kaltluftuntersuchung nicht vollumfänglich abgebildet werden. Allerdings ist aufgrund 
der Gestaltung der Gebäude und der Freianlagen sowie der vorgesehenen 
Klimaanpassungsmaßnahmen nicht damit zu rechnen, dass es planungsbedingt zu 
einer spürbaren Verschlechterung der klimatischen Situation kommt.  
Eine Ergänzung der bereits vorliegenden Kaltluftgutachtens der Fa. Peutz Consult 
GmbH durch Simulationsrechnungen mit einem mikroskaligen Stadtklimamodell wird 
seitens des Fachbereichs Umwelt als nicht erforderlich eingeschätzt.  
 
Aufgrund des Planungsstands ist ein Bodenschutzkonzept derzeit nicht möglich  
und nicht Teil der Bauleitplanung. Es wird jedoch angeregt, dies im nachgelagerten 
Baugenehmigungsverfahren zu berücksichtigen. Im Rahmen des 
Durchführungsvertrags zwischen der Stadt Leverkusen und dem Vorhabenträger 
erfolgt eine Regelung darüber, dass sich der Vorhabenträger zur Umsetzung eines 
Bodenschutzkonzepts verpflichtet.  
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Umweltvorsorge/Umweltplanung - öffentlicher Verkehrslärm 
Auf Grundlage der Untersuchung des Büros Brilon Bondzio Weiser werden innerhalb 
des Bebauungsplans die erforderlichen Maßnahmen zum Schallschutz am Gebäude 
als Textliche Festsetzungen aufgeführt und berücksichtigt. 
Die Anforderungen zum nachbarlichen Schallschutz werden als verbindliche 
Regelung in den mit dem Vorhabenträger zu vereinbarendem Durchführungsvertrag 
übernommen. 
 
Umweltvorsorge/Umweltplanung - Klima/Luft 
Die Hinweise zur Begründung werden zur Kenntnis genommen. Im Rahmen der 
öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB werden 
Festsetzungen und zur Begünstigung des Klimas getroffen.  
 
Untere Wasserbehörde 
Die Hinweise zur Entwässerungsplanung werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Schmutzwasserentwässerung kann über die Anbindung an das öffentliche 
Kanalnetz sichergestellt werden. Gegenwärtig favorisiert der Vorhabenträger einen 
Anschluss über einen privaten Schmutzwasserkanal im Kurtekottenweg und eine 
anschließende Einleitung in den städtischen Kanal. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, das Schmutzwasser über eine Hebeanlage an den öffentlichen 
Schmutzwasserkanal in der Elisabeth-Langgässer-Straße entwässern. Die Ermittlung 
über die erforderlichen Kapazitäten über den privaten Schmutzwasserkanal stellte 
fest, dass die Nutzung möglich ist. Es erfolgt zudem die Prüfung der technischen und 
wasserwirtschaftlichen Vorschriften. 
 
Es erfolgt im vorhabenbezogenen Bebauungsplan ein Hinweis über das Erfordernis 
einer wasserrechtlichen Erlaubnis der Unteren Wasserbehörde. 
 
Untere Abfallwirtschaftsbehörde 
Es wird eine Verkehrsfläche mit der besonderen Zweckbestimmung „Privatweg“ 
festgesetzt. Die Versorgungsträger sind berechtigt, die Fläche für die kommunale 
Abfuhr zu befahren. Die Dimensionierung der Flächen erfolgt gemäß den Vorgaben.  
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt. Die Hinweise zur 
Anordnung der Abfallbehälter werden zur Kenntnis genommen, es erfolgt jedoch aus 
städtebaulichen Gründen eine Anordnung im Nordwesten der privaten 
Verkehrsfläche zur An- und Abholung.  
 
Untere Immissionsschutzbehörde 
Der Anregung zur Betrachtung der Firma KRONOS TITAN GmbH wird im 
schalltechnischen Gutachten gefolgt.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Der Anregung zur Reduzierung schädlicher Lichtimmissionen wird gefolgt.  
Der Anregung, die Hinweise zur Vermeidung von Vogelschlag an Glas aus der 
Artenschutzrechtlichen Prüfung umzusetzen, wird gefolgt.  
Dem Hinweis, die Beleuchtung auf ein Minimum zu reduzieren, wird gefolgt. 
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Den Anregungen zum Bodenschutz durch eine effiziente und schonende Bauweise 
wird gefolgt.  
Den Anregungen zur Berücksichtigung des Immissionsschutzes im Bebauungsplan 
wird gefolgt. 
Der Anregung zur Untersuchung des Gewerbelärms der der Firma KRONOS TITAN 
GmbH wird gefolgt. 
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I/C 2: Fachbereich 32 – Wald und Holz 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange des Fachbereichs 32, Landesbetrieb Wald und Holz NRW, werden nicht 
berührt. Es besteht kein Abwägungserfordernis. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C 3: Fachbereich 40 - Schulen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Es besteht kein zusätzlicher Bedarf an Kapazitäten an den Schulen, da die Talente, 
die im Haus der Talente einziehen, aus dem aktuell bestehenden Betreuungskonzept 
kommen. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/C 4: Fachbereich 50 – Soziales 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Seitens des Fachbereichs 50 – Soziales der Stadt Leverkusen werden keine 
Einwände geäußert.  
 
Die Anregung, das Vorhaben dahingehend anzupassen, zusätzlich auch Angebote 
für Menschen mit hohem Versorgungsbedarf (z. B. Menschen mit Behinderung oder 
höheren Alters) zu schaffen wird nicht gefolgt, da dies dem angestrebten 
Nutzungskonzept nicht entspricht und nicht zuletzt aufgrund der baulichen 
Dimensionierung des Vorhabens auf dem Grundstück nicht vorgesehen ist. 
 
Beschlussvorlage der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C 5: Fachbereich 66 – Verkehrsplanung 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Erschließungsplanung 
Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 
1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren 
Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 (Kurtekotten) weiterverfolgt und 
entsprechend konkretisiert.  
Die Entscheidung für eine Erschließung über den Kurtekottenweg begründet sich in 
der Abwägung, die mehrheitlich von der Bewohnerschaft der Wohnsiedlung 
(Elisabeth-Langgässer-Straße, Bertha-von-Suttner-Straße, Fontanestraße) 
geäußerten Bedenken zur Veränderung der Verkehrs- und Wohnsituation zu 
berücksichtigen. Hierdurch wird der Bestands- und dauerhaften Wohnnutzung mehr 
Gewicht zugesprochen gegenüber der Erschließungssituation über den 
Kurtekottenweg, der keine/kaum Wohnbebauung aufweist. Mit Auswahl der Variante 
2 (Kurtekottenweg) für das weitere Verfahren ist eine Veränderung der 
Verkehrsentwicklung auf der Elisabeth-Langgässer-Straße sowie der Bertha-von-
Suttnerstraße nicht zu erwarten und somit wird den geäußerten Bedenken zur 
Erschließungsplanung der Variante 1 entsprochen. Auch der Standort des Park- und 
Wendeparkplatz im Westen des Grundstücks ist hinsichtlich potenzieller 
Lärmimmissionsschutzkonflikte zur benachbarten Wohnbebauung als deutlich 
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verträglicher zu bewerten. Eine Beeinflussung der bestehenden Wohngrundstücke 
durch die mit dem Bauvorhaben verbunden Nutzungen lässt sich durch die 
Erschließungsplanung von Westen insgesamt reduzieren. Dahingegen ist der 
Störfaktor für die Nutzungen der benachbarten Kindertagesstätte sowie der weiteren 
am Kurtekottenweg angrenzenden Nutzungen in Relation als gering und daher als 
vertretbar zu bewerten. 
 
Verkehrsentwicklung 
Aufgrund des auf dem Kurtekottenweg prognostizierten zusätzlichen 
Verkehrsaufkommens durch das Vorhaben ist in Relation nur eine geringe 
Mehrbelastung der Straße zu erwarten. Durch das Vorhaben wird gemäß dem 
erstellten Verkehrsgutachten ein Mehrverkehr von ca. 30 Fahrten wochentags bzw. 
ca. 52 Fahrten am Wochenende pro Tag ausgelöst. Dies entspricht allerdings in 
Relation zum vorhandenen Verkehr auf dem Kurtekottenweg nur einem geringen 
Zuwachs. Die bestehenden Verkehrskonflikte im Umfeld der drei angrenzenden 
Kindertagesstätten, welche sich auf den Zeitraum des Bring- und Holverkehrs 
beschränken, werden durch das Vorhaben nur in geringem Maße tangiert, da die 
durch das Vorhaben erzeugten Verkehre insbesondere am Nachmittag/Abend sowie 
am Wochenende entstehen. Die Schulwege der im Wohnheim lebenden 
Sportler*innen sollen eigenständig erfolgten, so dass hier die Nutzung per Rad, 
Roller oder zu Fuß zu erwarten ist. Eine signifikante Beeinflussung der 
Verkehrsbelastung und der Verkehrssicherheit ist somit nicht zu erwarten.  
 
 
Versiegelung 
Die Variante 2 weist im Vergleich zur Variante 1 eine höhere Versiegelung auf. 
Dennoch wird dieser Aspekt im Kontext des Gesamtvorhabens als verhältnismäßig 
bewertet. Dies begründet sich damit, dass die zur Erschließung notwendige 
Wegeführung in Relation zur Gesamtfläche des den Geltungsbereich betreffenden 
Vorhabengrundstücks gering ausfällt. Durch verschiedene Maßnahmen wird zudem 
die versiegelte Fläche im Zuge der Erschließung an den Kurtekottenweg auf das 
erforderliche Maß reduziert. Die Dimensionierung erfolgt gemäß den Anforderungen 
der Versorgungsträger und Feuerwehr. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die im 
Flächennutzungsplan in diesem Bereich dargestellte Wohnbaufläche zu einer 
wesentlich höheren Versiegelung führen würde, als dieses durch das Vorhaben 
tatsächlich in Anspruch genommen wird. Durch die im Geltungsbereich des 
Bebauungsplans und angrenzend an diesen festgesetzten Maßnahmenflächen lässt 
sich der mit dem Vorhaben und der Erschließung verbundene Eingriff vollständig 
kompensieren.  
.  
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung zur Berücksichtigung der Variante 1 wird im Rahmen der Abwägung 
hinsichtlich des Abwägungsergebnisses der Variante 2 behandelt.  
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I/C 5: Fachbereich 67 – Stadtgrün 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Der Anregung über eine intensive Dachbegrünung und ein Retentionsdach kann 
aufgrund aus Gründen der Tragfähigkeit der Konstruktion und der Wirtschaftlichkeit 
nicht weiterverfolgt werden. Aufgrund der umliegenden Grünflächen mit natürlichen 
Regenversickerungsmulden kann eine Beseitigung von Niederschlagswasser sowie 
eine natürliche Kühlungsfunktion sichergestellt werden.  
Es erfolgt eine Festsetzung zur Fassadenbegrünung.  
 
Es wird angeregt, im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 
Abs. 2 BauGB einen qualifizierten Außenanlagenplan mit konkreten Festsetzungen 
zu Materialien und Bepflanzung vorzulegen. Dieser Anregung wird aus den 
nachfolgenden Gründen nicht gefolgt: die Rahmenfestsetzungen mit Pflanzlisten und 
Festsetzungen zu Bepflanzungen werden im Rahmen des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans festgesetzt. Die Pflanzliste des FB 67 wird entsprechend 
berücksichtigt.  
Zusätzlich erfolgen örtlichen Bauvorschriften zur begrünten Grundstückseinfriedung. 
Weitere Regelungen werden im Rahmen des Durchführungsvertrags getroffen.  
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Es wird zusätzlich auf die Regelungsinhalte des Vorhaben- und Erschließungsplans 
verwiesen, welcher Gegenstand des vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird.  
 
Die Anregung zur Bepflanzung des Parkplatzes wird zur Kenntnis genommen. Der 
geplante Parkplatz soll mit Bäumen eingegrünt werden. Zusätzlich sind PKW-
Stellplätze mit einer begrünten Pergola vorgesehen.   
 
Die Anregung, Variante 1 weiterzuverfolgen, wird nicht gefolgt. Auf Basis der 
Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 
Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller Belange wird im weiteren Verfahren die 
Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt und entsprechend konkretisiert. 
Die Entscheidung für eine Erschließung über den Kurtekottenweg begründet sich in 
der Abwägung, die mehrheitlich von der Bewohnerschaft der Wohnsiedlung 
(Elisabeth-Langgässer-Straße, Bertha-von-Suttner-Straße, Fontanestraße) 
geäußerten Bedenken zur Veränderung der Verkehrs- und Wohnsituation zu 
berücksichtigen. Hierdurch wird der Bestands- und dauerhaften Wohnnutzung mehr 
Gewicht zugesprochen gegenüber der Erschließungssituation über den 
Kurtekottenweg, der keine/kaum Wohnbebauung aufweist.  
 
Die Variante 2 weist im Vergleich zur Variante 1 eine höhere Versiegelung auf. 
Dennoch wird dieser Aspekt im Kontext des Gesamtvorhabens als verhältnismäßig 
bewertet. Dies begründet sich damit, dass die zur Erschließung notwendige 
Wegeführung in Relation zur Gesamtfläche des den Geltungsbereich betreffenden 
Vorhabengrundstücks gering ausfällt. Durch verschiedene Maßnahmen wird zudem 
die versiegelte Fläche im Zuge der Erschließung an den Kurtekottenweg auf das 
erforderliche Maß reduziert. Die Dimensionierung erfolgt gemäß den Anforderungen 
der Versorgungsträger und Feuerwehr. Grundsätzlich ist anzumerken, dass die im 
Flächennutzungsplan in diesem Bereich dargestellte Wohnbaufläche zu einer 
wesentlich höheren Versiegelung führen würde, als dieses durch das Vorhaben 
tatsächlich in Anspruch genommen wird. Die hier im Bebauungsplan und unmittelbar 
angrenzend an dessen Geltungsbereich festgesetzten Maßnahmenflächen 
kompensieren vollständig den mit dem Vorhaben und der Erschließung verbundenen 
Eingriff. Als Maßnahme ist die Anlage einer landschaftstypischen „artenreichen 
Mähwiese“ der sandigen Braunerde der Binnendüne vorgesehen, die derzeit nicht 
den Wert des Grundstückes darstellt, da der Ist-Zustand dieser Fläche als 
Ruderalfläche/Kulturbrache zu bezeichnen ist.  
 
Weiterhin setzt der vorhabenbezogene Bebauungsplan V40/I weitreichende Flächen 
als Grünflächen fest und verhindert somit planungsrechtlich eine anderweitige 
Nutzung. Zusätzlich wird darauf verwiesen, dass der Flächennutzungsplan der Stadt 
Leverkusen keine weiteren Bauflächen im Außenbereich darstellt.   
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Dem Hinweis zur Berücksichtigung der Pflanzliste des FB 67 wird gefolgt.  
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I/C 6: Fachbereich 83 – Gleichstellung 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange des Fachbereichs 83 der Stadt Leverkusen, Gleichstellung, werden 
nicht berührt. Es besteht kein Abwägungserfordernis 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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I/C 5: Fachbereich 612 – Generelle Planung 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Belange des Fachbereichs 612 der Stadt Leverkusen, Generelle Planung, 
werden nicht berührt. Es besteht kein Abwägungserfordernis 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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I/C 5: Fachbereich 693 – Technische Betriebe 
 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung 
Die Hinweise der Technischen Betriebe der Stadt Leverkusen, Fachbereich 
Stadtentwässerung, werden zur Kenntnis genommen. Es wird im Rahmen der 
Begründung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans darauf hingewiesen, dass 
das anfallende Niederschlagswasser gemäß § 44 LWG ortsnah zu versickern ist. 
 
Die Anregung, Variante 1 weiterzuverfolgen, wird zur Kenntnis genommen. Der 
Anregung wird nicht gefolgt. Auf Basis der Erkenntnisse im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung gemäß §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB sowie unter Abwägung aller 
Belange wird im weiteren Verfahren die Erschließungsvariante Nr. 2 weiterverfolgt 
und im weiteren Verfahren entsprechend weiterentwickelt. Der Hinweis, dass eine 
privatrechtliche Sicherung der Hausanschlussleitung erforderlich ist, wird zur 
Kenntnis genommen und entsprechend im weiteren Verfahren berücksichtigt.  
Die Schmutzwasserentwässerung kann über die Anbindung an das öffentliche 
Kanalnetz sichergestellt werden. Gegenwärtig favorisiert der Vorhabenträger einen 
Anschluss über einen privaten Schmutzwasserkanal im Kurtekottenweg und eine 
anschließende Einleitung in den städtischen Kanal. Alternativ besteht die 
Möglichkeit, das Schmutzwasser über eine Hebeanlage an den öffentlichen 
Schmutzwasserkanal in der Elisabeth-Langgässer-Straße entwässern. Die Ermittlung 
über die erforderlichen Kapazitäten über den privaten Schmutzwasserkanal stellte 
fest, dass die Nutzung möglich ist. Es erfolgt zudem die Prüfung der technischen und 
wasserwirtschaftlichen Vorschriften. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
Dem Hinweis über eine privatrechtliche Sicherung der Schmutzwasserbeseitigung 
am Kurtekottenweg wird gefolgt.  
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